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Einleitung  
 
Mit diesem Bericht wird der in der Drs. 18/711 angekündigte eigenständige Fachbe-
richt der Landesregierung zum Thema Wirksamkeit ambulanter Hilfeformen im Kon-
text von Kindeswohlgefährdung vorgelegt. Er greift eine Problemstellung auf, die 
zentral ist für die Gewährleistung des Kindeswohls bei der Umsetzung der Hilfen zur 
Erziehung nach dem SGB VIII.  
Es wird der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen ambulante Hilfefor-
men geeignet und wirksam sind, um das Kindeswohl zu sichern und die Entwicklung 
eines Kinders zu fördern.  
 
Widmet man sich als oberste Landesjugendbehörde der Fragestellung der Wirksam-
keit ambulanter Hilfen, so ist zu beachten, dass die ambulanten Hilfen als Bestandteil 
des Gesamtsystems der Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII in kommunaler 
Selbstverwaltung und somit örtlicher Zuständigkeit umgesetzt werden. Auf Landes-
ebene sind dabei in erster Linie  Aufgaben der fachlichen Beratung und Unterstüt-
zung, des fachlichen Austausches sowie der Fortbildung und Qualifizierung von 
Fachkräften und die Entwicklung und Förderung  von Modellprojekten verortet. 
Mit der Erfüllung dieser Aufgaben auf Landesebene wird der  notwendige Rahmen  
geschaffen, um die örtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Umsetzung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben im Kontext der Hilfen zur Erziehung zu unterstützen.  Ziel dieses 
Berichtes ist es, Qualitätsentwicklungsprozesse im Kontext ambulanter Hilfeleistun-
gen zu befördern. 
 
Es ist von großer Bedeutung, dass die im SGB VIII normierten Verfahren für die kon-
krete Leistungserbringung und Umsetzung der Hilfen zur Erziehung integraler Be-
standteil von derartigen Qualitätsentwicklungsprozessen sind.  
So wirkt das Land Schleswig-Holstein derzeit auch in einer länderübergreifenden Ar-
beitsgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter zur Erarbeitung 
von  Empfehlungen zu Qualitätsmaßstäben und Wirksamkeitsfaktoren für die Hilfe-
planung im Bereich erzieherischer Hilfen gemäß § 36 SGB VIII mit.  
Die Erarbeitung dieser Empfehlungen ist für die Qualitätsentwicklung der ambulanten 
Hilfen von großer Bedeutung, denn ein sachgerechtes und dem Hilfebedarf ange-
messenes Hilfeplanverfahren sichert das Wohl des Kindes. 
Die Empfehlungen werden mit den Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt und 
sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2015 veröffentlicht werden. 
 
Eine umfassende Qualitätsentwicklung bei den ambulanten Hilfeleistungen nach dem 
SGB VIII benötigt vor allen Dingen im Kinderschutzkontext eine solide fachliche 
Grundlage, um belastbare Aussagen über die Wirksamkeit ambulanter Hilfen im Kon-
text von Kindeswohlgefährdung treffen zu können. 
Fragen zur Wirksamkeit ambulanter Hilfen benötigen immer auch Studien zur Wir-
kungsmessung. Diese sind in der Regel sehr zeitintensiv, da umfangreiche Analysen 
durchgeführt sowie Hilfsverläufe beobachtet und abgeschlossen werden müssen. Die 
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Basis solcher Untersuchungen bzw. Studien ist die Mitwirkung der auf diesem Gebiet 
tätigen örtlichen Träger.  Vor diesem Hintergrund hat sich die Jugend- und Familien-
ministerkonferenz auf ihrer Sitzung am 22./23. Mai 2014 mit der Weiterentwicklung 
und Steuerung der Hilfen zur Erziehung befasst und dafür ausgesprochen, beim 
Bund einen Sonderforschungsbereich „Jugendhilfeforschung – Hilfe zur Erziehung“ 
zur Förderung der Grundlagenforschung, Evaluation und Längsschnitten (sozialpä-
dagogische Fragestellungen) einzurichten, u. a. um Indikatoren für die Wirksamkeit 
für die Hilfe zur Erziehung zu identifizieren bzw. zu entwickeln. Dabei sollen auch die 
Schnittstellenproblematiken berücksichtigt werden. An der Planung und Umsetzung 
sollen die Länder, die kommunalen Spitzenverbände und die freien Träger berück-
sichtigt werden. 
Mit der Umsetzung dieses Vorhabens wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen,  
Erkenntnisse und Befunde zu gewinnen, auf deren Grundlage es bundesweit zu ei-
ner umfassenden Qualitätsentwicklung in den Hilfen zur Erziehung kommen kann.   
 
Der vorliegende Bericht ist als eigenständiger Beitrag des Landes Schleswig-Holstein 
im Kontext dieser umfassenden Bemühungen zur Qualitätsentwicklung in den Hilfen 
zur Erziehung zu betrachten.   
Die Erarbeitung des Berichtes erfolgte auf der Basis der im Folgenden  benannten  
fachlichen Zugänge und Materialien:   
 

• Aufbereitung entsprechender Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik,  
• Auswertung der schriftlichen Anhörung zum Thema „Kinderschutz in Schleswig-

Holstein“, die der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages in seiner 
11. Sitzung am 17. Januar 2013 beschlossen hatte, 

• Aufbereitung der Ergebnisse eines Workshops mit Experten und Expertinnen;  
• Befunde und Erkenntnisse aus der wirkungsorientierten Jugendhilfeforschung. 

 
In Abschnitt 1 informiert der Bericht über die rechtlichen Grundlagen ambulanter er-
zieherischer Hilfen und grenzt diese zu anderen Hilfen ab. Dadurch wird deutlich, 
dass das Spektrum ambulanter Hilfeformen vielfältig ist und nicht alle Hilfeformen im 
Kontext von Kindeswohlgefährdungen unmittelbare Relevanz besitzen. 
 
Mit der Aufbereitung von Daten und Befunden der amtlichen Kinder- und Jugendhil-
festatistik in Abschnitt 2 wird zunächst ein Überblick über die quantitative Entwicklung 
ambulanter Hilfen in Schleswig-Holstein im Hinblick auf Aspekte von Kindeswohlge-
fährdung gegeben. Insbesondere der Vergleich mit stationären Hilfeformen ermög-
licht eine realistische Einordnung und Bewertung ambulanter Hilfen. Darauf aufbau-
end erfolgt eine ausführliche Auseinandersetzung mit denjenigen ambulanten Hilfe-
formen, bei denen ein kindeswohlgefährdender Anlass am wahrscheinlichsten ist. 
Dabei handelt es sich um die Hilfen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Famili-
enhilfe), § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) und § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Kinder-
schutzfragen bzw. Fragen nach kindeswohlgefährdenden Entwicklungen können na-
türlich auch bei allen anderen HzE-Formen eine Rolle spielen. Allerdings sind sie viel 
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seltener konkreter Anlass für eine Hilfe und werden darum in diesem Bericht nicht 
weiter betrachtet. 
Bei der Bewertung der Daten in Abschnitt 2 ist zu beachten, dass die Daten der amt-
lichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Entwicklung der ambulanten Hilfen in 
Schleswig-Holstein weder direkte Rückschlüsse auf auslösende Faktoren noch auf 
inhaltliche Begründungen zulassen. Allerdings ist es möglich Aussagen darüber zu 
treffen, in welchem zahlenmäßigen Ausmaß sich bestimmte Hilfeformen in den Jah-
ren 2007 bis 2012 entwickelt haben, welche Altersgruppen besonders betroffen sind 
und in welchem Kontext Maßnahmen ergriffen werden. Insofern bieten diese Daten 
einen Überblick, der als Grundlage für eine inhaltliche Diskussion auffälliger Befunde 
genutzt werden kann. 
 
Abschnitt 3 des Berichts beschäftigt sich vorrangig mit der Herausarbeitung praxis-
orientierter, inhaltlicher Wirksamkeitsfaktoren für ein Gelingen ambulanter Hilfen. Die 
Auswertung einer schriftlichen Anhörung des Sozialausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages zu dieser Problemstellung liefert dabei den gegenwärtigen 
Stand der Jugendhilfeforschung sowie einen Überblick über den derzeitig aktuellen 
Einsatz ambulanter Hilfen in der Praxis der Jugendhilfe.1 Darauf aufbauend befass-
ten sich ausgewiesene Kinderschutzexpertinnen und -experten im Rahmen eines 
Workshops des MSGFG vertieft mit den Rahmenbedingungen, innerhalb derer Ju-
gendämter Entscheidungsprozesse und Verfahren im Hilfeprozess ausgestalten, den 
grundlegenden Ambivalenzen bei der Gewährung bzw. Erbringung ambulanter Hilfen 
durch die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe sowie der konkreten Zu-
sammenarbeit zwischen beiden im Hilfeprozess. 2  
 
Aus der Fülle der verschiedenen Perspektiven und fachlichen Hinweise der Expertin-
nen und Experten ist es gelungen, Wirksamkeitsfaktoren zu identifizieren, mit denen 
ambulante Hilfeprozesse im Kontext von Kindeswohlgefährdung geeignet und wirk-
sam gestaltet werden können. In Abschnitt 4 des vorliegenden Berichts werden diese 
Wirksamkeitsfaktoren zusammengefasst und diejenigen Maßnahmen dargestellt, mit 
denen das Land als überörtlicher Träger der Jugendhilfe die örtlichen Träger bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor allem im Hinblick auf Qualitätsentwicklung im Kin-
derschutz unterstützt. 
 
Der Bericht ist somit als ein grundlegender Beitrag zur momentanen Diskussion über 
die Qualitätsentwicklung in den erzieherischen Hilfen, insbesondere in Hinblick auf 
aktuelle Fragen des Kinderschutzes zu verstehen. 

                                            
1 Vgl. für einen allgemeinen Überblick der Beiträge auch die Synopse des Sozialausschusses des Schleswig-
holsteinischen Landtages, Umdruck 18/1555  
 
2 Eine Dokumentation des Workshops befindet sich im Anhang zu diesem Bericht. 
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1. Hilfen zur Erziehung  – Rechtliche Rahmenbedingu ngen und Abgrenzungen 
gemäß SGB VIII  
 

1.1. Hilfen zur Erziehung - Ziele des Gesetzgebers   
 
Hilfe zur Erziehung (im Folgenden: HzE) ist Kernelement der Jugendhilfeleistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und 
in den §§ 27-35 SGB VIII geregelt. 
Personensorgeberechtigte – meist die Eltern, unter Umständen auch Vormünder 
oder die für die Angelegenheiten der Personensorge bestellte Pfleger/innen – haben 
Anspruch auf „Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII).  

Ziel der HzE ist es also, Eltern in der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Daher  
sind diese die Anspruchsberechtigten und Adressaten der HzE und bei der Ausge- 
staltung der Hilfe - gemeinsam mit ihren Kindern - zu beteiligen.  
Sofern über die Volljährigkeit hinaus Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung erforder-
lich ist, haben auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres An-
spruch auf HzE (§ 41 SGB VIII). 

Mit der Betonung des Hilfeaspektes bzw. der Hilfe und Förderung sowie des präven-
tiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen wird die elterliche Erziehungsverant-
wortung in den Mittelpunkt gerückt, wobei der Staat die primäre Funktion hat, die El-
tern bei der Erziehung zu unterstützen und zu begleiten.3   
Ein Eingriff in die familiale Autonomie soll erst bei Gefährdung des Kindeswohls, die 
durch die Interventionsschwelle des § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) be-
schrieben wird, erfolgen. Die Hilfen haben somit in der Gesetzgebung einen klaren 
Vorrang vor dem Eingriff durch staatliche Behörden.4 Somit sind die im SGB VIII 
festgeschriebenen Ansprüche Personensorgeberechtigter auf HzE,  bewusst bereits 
unterhalb der Schwelle zur Kindeswohlgefährdung angesiedelt, „um die familiale Le-
benssituation von Kindern positiv zu beeinflussen und einer Problemeskalation über 
die Schwelle zur Kindeswohlgefährdung möglichst vorzubeugen.“5  
 
Zuständigkeiten und Verfahren 
 
Zuständig für die Leistungsgewährung sind die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe (§ 85 Abs. 1 SGB VIII), in Schleswig-Holstein gemäß § 47 Jugendförde-
rungsgesetz (JuFöG SH) die Kreise und kreisfreien Städte sowie die Stadt Nor-
dertstedt.  
In den §§ 36 – 40 SGB VIII werden Verfahrensweise und flankierende Maßnahmen 

                                            
3 Vgl. Stellungnahme Hans-Jürgen Schimke im Rahmen der schriftlichen Anhörung des  Schleswig-
Holsteinischen Landtages „Kinderschutz in Schleswig-Holstein“ (Umdruck 18/571 (neu)), 10.3.2013. 
4 Ebenda. 
5 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts im Rahmen der schriftlichen Anhörung des Schleswig-
Holsteinischen Landtages „Kinderschutz in Schleswig-Holstein“ (Umdruck 18/571(neu)), 15.3.2013. 
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für die Hilfeerbringung geregelt. Zentrales Element ist hier der Hilfeplan, in dem über 
Art, Umfang und Dauer einer HzE entschieden wird. Da sich die Auswahl der Hilfe-
maßnahmen an sich ändernden erzieherischen Bedarfen orientiert, ist die Hilfepla-
nung immer als Prozess zu verstehen, indem Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse 
regelmäßig geprüft und ggf. angepasst werden müssen. Der Hilfeplan dokumentiert 
die jeweils beschlossenen Maßnahmen und Ziele und ist insofern Instrument zur 
Qualifizierung dieses Entscheidungsprozesses6. 

Soll HzE über einen längeren Zeitraum7 geleistet werden, so ist für die Gewährung 
von HzE ein Hilfeplan nach § 36 SGB VIII Voraussetzung, in dem verschiedene 
Fachkräfte der Jugendämter gemeinsam mit den Personensorgeberechtigten und 
den Kindern bzw. Jugendlichen vor Inanspruchnahme oder Änderung einer HzE über 
Art und Umfang der Hilfemaßnahme entscheiden.  
Die Inanspruchnahme der Hilfe ist grundsätzlich die freie Entscheidung der Sorgebe-
rechtigten. Gegen den Willen der (sorgeberechtigten) Eltern kann HzE nur auf 
Grundlage einer familiengerichtlichen Entscheidung nach den §§ 1666, 1666a BGB 
geleistet werden. Hält das Jugendamt HzE zur Sicherstellung des Kindeswohls für 
erforderlich und sind die Eltern nicht bereit, die Hilfe zu beantragen, so kann dies nur 
über den Weg des (ggf. teilweisen) Entzugs des Sorgerechts durch das Familienge-
richt erreicht werden. Das Gericht bestellt sodann Pfleger oder Vormünder, die die 
HzE beantragen und in Anspruch nehmen.   

 
1.2 Formen der Hilfen zur Erziehung 
 
§ 27 SGB VIII stellt die Grundnorm für die HzE dar und beschreibt die Tatbestands-
voraussetzungen sowie die Rahmenbedingungen der Leistungserbringung. HzE un-
terscheidet sich von den anderen Leistungen des SGB VIII insofern, als sie sich - 
anders als allgemeine Beratungsangebote, Angebote der Jugendarbeit oder der Kin-
dertagesbetreuung - nach einem jeweils im Einzelfall festzustellenden erzieherischen 
Bedarf richtet und auf pädagogische und ggf. therapeutische Interventionen auf 
Grundlage des Hilfeplans gemäß § 36 SGB VIII abzielt. Dabei soll jeweils das soziale 
Umfeld des Kindes bzw. Jugendlichen einbezogen werden.  

In den §§ 28 bis 35 SGB VIII wird die Grundnorm des § 27 SGB VIII in einem nicht 
abschließenden Katalog typischer Erscheinungsformen bzw. Regelbeispiele konkre-
tisiert. Auch wenn die Abfolge der Paragraphen einen „abzuarbeitenden“ Stufenweg 
von den ambulanten über die teilstationären zu den stationären HzE suggerieren 
mag, beschreibt diese Abfolge in erster Linie die zunehmende pädagogische Intensi-
tät der Hilfemaßnahmen bei abnehmendem Bezug zur Familie der betreffenden Kin-
der und Jugendlichen.  
Die Hilfearten sind grundsätzlich gleichwertig und die Auswahl der HzE richtet sich im 
Einzelfall ausschließlich nach dem jeweiligen konkreten erzieherischen Hilfebedarf.8 

                                            
6 Reinhard Wiesner, SGB VIII § 27 Rdnr. 1 
7 D. h. länger als 6 Monate, vgl. Reinhard Wiesner, SGB VIII, § 36 Rdnr. 46. 
8 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), 
BT-Drs. 11/5948, S. 67. 
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Wenn der erzieherische Bedarf eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen 
außerhalb der eigenen Familie (Pflegefamilie oder stationäre Einrichtung der Ju-
gendhilfe) erfordert, muss nicht zuvor eine weniger intensive Hilfeform „ausprobiert“ 
werden. Dies liegt darin begründet, dass „jede Hilfeform (…) ihr eigenes fachliches 
Profil (hat) und (…) in ihren Wirkungsmöglichkeiten auf bestimmte familiäre und/oder 
individuelle Problemkonstellationen ausgerichtet (ist). “9 
 
1.2.1 (Teil-) stationäre Hilfen 
 
Bei den Hilfen nach den §§ 32 (Erziehung in einer Tagesgruppe), 33 (Vollzeitpflege)  
und 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) SGB VIII handelt es sich um 
(teil-)stationäre Angebote.  
Grundsätzlich steht bei allen Hilfeformen (außer bei der intensiven sozialpädagogi-
schen Einzelbetreuung) das Ziel im Vordergrund, den Kindern bzw. Jugendlichen 
durch die pädagogische Intervention die Rückkehr in ihre Familien zu ermöglichen. 
Die Praxis zeigt, dass dies nicht immer möglich ist. Die vollstationären Hilfen (§§ 33, 
34 SGB VIII) ersetzen - die Heimunterbringung meist vorübergehend, die Vollzeit-
pflege oft bis zur Volljährigkeit - die Familien der untergebrachten Kinder und Ju-
gendlichen. Dies ist dann der Fall, wenn das Kindeswohl in der Herkunftsfamilie auf 
Dauer nicht gewährleistet werden kann.  
Ziel der teilstationären Hilfe in Form der Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32  
SGB VIII) ist es, Kindern und Jugendlichen aus Familien in  besonders belasteten  
Situationen den Verbleib in ihren Familien zu ermöglichen, indem die Eltern tags- 
über von Betreuung, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder entlastet werden. 

Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) lässt sich  
nicht eindeutig den stationären oder den ambulanten Hilfen zuordnen.10 Sie zielt ab  
auf Jugendliche und Heranwachsende, bei denen keine Aussicht besteht, sie in ihre  
Herkunftsfamilien rückführen zu können. Hier liegt der Fokus daher darauf, die Ju- 
gendlichen mit einer großen Formenvielfalt ambulanter und/oder stationärer Hilfe- 
maßnahmen zu einem eigenverantwortlichen Leben in der Gesellschaft zu  
befähigen.  
 
1.2.2 Ambulante Hilfen 
 
Die HzE nach den §§ 28-31 SGB VIII, die in ambulanter Form erbracht werden,  
weisen gegenüber den stationären Hilfen und der intensiven sozialpädagogischen  
Einzelbetreuung eine deutlich stärkere Anbindung zu den Herkunftsfamilien auf, so  
dass hier in höherem Maße auch mit den Eltern der Kinder bzw. Jugendlichen   
gearbeitet wird.  
Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) stellt das Angebot mit der niedrigsten  
Zugangsschwelle für Kinder, Jugendliche und Familien zum Jugendhilfesystem dar.   
Ziel der Beratungskräfte bei den Beratungsstellen freier Träger oder bei den  

                                            
9 Britta Tammen/Thomas Trenczek (2013), in: Johannes Münder u.a., FK-SGB VIII, vor §§ 27-41 Rdnr.11. 
10 Norbert Struck/Thomas Trenczek (2013), in: Johannes Münder u.a., FK-SGB VIII, § 35 Rdnr.3. 
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Jugendämtern ist es, Selbsthilfekräfte und Ressourcen von belasteten Familien  
herauszuarbeiten und zu stärken und die betroffenen Kinder, Jugendlichen und  
Eltern bei der Bewältigung von Krisen und Problemen zu unterstützen. 
Mit Angeboten der Sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) kann in verschiedenen  
zeitlichen (fortlaufende Gruppen oder zeitlich begrenzte Kurse) und inhaltlichen  
(geschlechts-, alters-, themen- oder sozialraumbezogene Zusammensetzung)  
Angebotsformen auf individuelle pädagogische Bedarfe von (älteren) Kindern und  
Jugendlichen eingegangen werden. 
Aufgabe von Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) ist es, in  
Einzelbetreuung Probleme von Kindern und Jugendlichen in ihrem jeweiligen   
sozialen Zusammenhang zu bearbeiten, das betrifft beispielsweise Beziehungsprob-
leme mit Eltern, Geschwistern, Freunden, Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung o-
der Arbeitsstelle, Probleme bei der materiellen Absicherung (z. B. Wohnung, Ge-
sundheit, Arbeit).  
Die Hilfen durch Erziehungsbeistand einerseits und Betreuungshelfer andererseits  
unterscheiden sich nur dadurch dass ein Betreuungshelfer immer dann tätig wird, 
wenn ein Jugendlicher gerichtlich zur Inanspruchnahme der Betreuung verpflichtet 
wird. Der pädagogische Auftrag ist derselbe. 
Während die Hilfen nach den §§ 29 und 30 SGB VIII in erster Linie am einzelnen 
Kind bzw. Jugendlichen ansetzen, nimmt die Sozialpädagogische Familienhilfe 
(SPFH) nach § 31 SGB VIII die gesamte Familie in den Blick. Im Hinblick auf die Au-
tonomie von Familie stellt die SPFH sicher den größten Eingriff dar. Der Erfolg der oft 
auch alltagspraktischen Hilfe hängt daher in besonderem Maße von der  
Mitwirkungsbereitschaft der Eltern und Kinder ab.  
 
Fazit 
 
Sowohl (teil)stationäre als auch ambulante Hilfemaßnahmen sollen auf die im jeweili-
gen Einzelfall festgestellten pädagogischen Bedarfe reagieren. Das schleswig-
holsteinische Ausführungsgesetz zum SGB VIII, das Jugendförderungsgesetz 
(JuFöG), fordert Hilfen, die die Kinder und Jugendlichen zu „eigener Lebensorganisa-
tion“ befähigen11: „Hilfen sollen so gestaltet werden, dass sie Kinder, Jugendliche, 
junge Volljährige und Erziehungsberechtigte befähigen, sich selbst zu helfen.“ (§ 36 
Abs. 2 JuFöG). In diesem Sinne sind die Träger der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe immer wieder aufgefordert, zusätzlich zu dem Spektrum der in den §§ 28-
35 SGB VIII dargestellten Hilfemaßnahmen gemeinsam neue geeignete Formen der 
Hilfe zur Erziehung zu entwickeln und anzuwenden (vgl. § 35 Abs. 1, § 36 Abs. 1 
Satz 3 JuFöG). 

                                            
11 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf Erstes Gesetz zur Ausführung des KJHG, LT-Drs. 12/1594, S. 50. 
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2. Entwicklung der Hilfen zur Erziehung in Schleswi g-Holstein - Statistische 
Befunde 12 

 
Für die Verantwortlichen in der Jugendhilfe auf kommunaler Ebene sowie auf Lan-
des- und Bundesebene ist es wichtig und unerlässlich, das Feld der erzieherischen 
Hilfen empirisch zu beobachten und quantitativ zu erfassen. So können Veränderun-
gen oder ggf. problematische Entwicklungen systematisch erkannt werden und in 
fachliche Planungs- und Entwicklungsprozesse eingebracht werden.   
Diesem Erfordernis trägt der Gesetzgeber durch die amtliche Kinder- und Jugendhil-
festatistik gem. § 98 ff SGB VIII Rechnung.  
Die im Folgenden aufgeführten empirischen Abbildungen über die Entwicklung am-
bulanter Hilfeformen in Schleswig-Holstein basieren auf den in der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik zur Verfügung stehenden  Angaben und Daten der Jahre 
2007 bis 2012.  
 
Hinweise zur Aussagekraft der statistischen Angaben 
 
Wirkmechanismen, Entscheidungsprozesse, Hilfeverläufe und -muster  in den Hilfen 
zur Erziehung hängen komplex von unterschiedlichen Einflussfaktoren ab. Quantita-
tive Angaben und Erhebungen sind in diesem Bereich daher nie selbsterklärend und 
müssen generell inhaltlich diskutiert und hinterfragt werden. 
Bestimmte Entwicklungen in den erzieherischen Hilfen, z.B. die zahlenmäßige  Zu-
nahme einer bestimmten Hilfeform, können daher lediglich als Anhaltspunkte be-
trachtet werden bzw. als Impulse für eine fachliche Diskussion dieser Befunde.  
Darum sei hier auch noch einmal auf die bereits einleitend erwähnten inhaltlichen 
Beschränkungen der Angaben der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik hinge-
wiesen: 
 

Bei der Bewertung dieser Datenaufbereitung ist zu beachten, dass die Daten der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik  zur Entwicklung der ambulanten Hilfen in 
Schleswig-Holstein keine direkten Rückschlüsse auf auslösende Faktoren, inhaltliche 
Begründungen etc. zulassen. Sie können Rückschlüsse darüber zulassen, in wel-
chem quantitativen Ausmaß sich bestimmte Hilfeformen entwickeln, welche Alters-
gruppen besonders betroffen sind und in welchen Kontexten Maßnahmen ergriffen 
werden.  
 
Die Darstellungen und Abbildungen sowie alle getroffenen Aussagen in Abschnitt  2 
sind daher ausschließlich beschreibender Natur. 
Eine Gesamtbewertung der Befunde kann somit nur im Zusammenhang mit den in 
Abschnitt 1 und Abschnitt 3 vorgenommenen qualitativen Argumenten und Befunden 
vorgenommen werden. So sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der vorlie-

                                            
12 Alle Zahlenangaben in Abschnitt 3 sind der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß § 98 ff  SGB VIII entnommen und entsprechend der Darstellungen in diesem Abschnitt auf-
bereitet worden. Quellen: www.destatis.de und Berichtstabellen des Statistikamts Nord. 
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gende Bericht nicht den Abschluss einer fachlichen Diskussion im Sinne eines klaren 
Ergebnisses markiert, sondern als inhaltliche Grundlage für fachliche Planungen  im 
Bereich Qualitätsentwicklung in den Hilfen zur Erziehung, insbesondere bezogen auf 
die Entwicklung der ambulanten Hilfeformen im Kinderschutzkontext, zu verstehen 
ist.      
        
2.1. Entwicklung ambulanter und stationärer Hilfen in Schleswig-Holstein im 

Vergleich   
 
Für den Vergleich ambulanter und stationärer Hilfen werden in diesem Abschnitt die 
Hilfeformen herangezogen, die im Kontext von Kindeswohlgefährdungen und Fragen 
des Kinderschutzes die größte Relevanz besitzen. 
Diese umfassen die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII 
als wichtigste ambulante Hilfeform sowie die stationären Hilfeformen Vollzeitpflege 
gem. § 33 SGB VIII und Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII (vgl. Kapitel 1 des Be-
richtes). 
An dieser Stelle sei noch einmal auf die Charakteristika der drei näher beleuchteten 
Hilfeformen hingewiesen (vgl. Jahrbuch Kinderschutz Schleswig-Holstein, 2011)13: 
 

• Sozialpädagogische Familienhilfe: Die zentrale Form der familienorientierten 
Hilfen stellt die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII dar.  Ei-
ne sozialpädagogische Familienhilfe ist indiziert, wenn durch die zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes eine komplexe bzw. eine 
Multiproblematik in einer Familie festgestellt wird. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass emotionale, soziale und ökonomische Probleme gleichzeitig auftre-
ten und ein erhebliches Potenzial für die Gefährdung des Wohls der in solchen 
Familien lebenden Kinder vorhanden ist. Damit dies nicht zum Tragen kommt, 
werden die Familien eine bestimmte Zeit intensiv begleitet und betreut.    
 

• Vollzeitpflege: Eine Vollzeitpflege wird gewährt, um die Erziehungsbedingun-
gen in der Herkunftsfamilie eines Kindes oder Jugendlichen wieder herzustel-
len. Diese kann zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt sein. Bei Anwendung 
dieser Hilfeform ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Hilfeveranlas-
sung das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Herkunftsfamilie nicht 
gewährleistet ist. 
 

                                            
13 Hinweis : Der Landesregierung ist bewusst, dass Fragen des Kinderschutzes auch in anderen Hilfe-
formen, bspw. im Rahmen von Erziehungsberatungen nach § 28 SGB VIII oder der Erziehung in einer 
Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII  eine Relevanz besitzen und die Hilfen hinsichtlich kinderschutzrele-
vanter Fragestellungen nicht immer klar voneinander abzugrenzen sind. Die inhaltliche Konzentration 
des Berichts auf den Kontext akuter Kindeswohlgefährdung sowie die Qualität und Aussagekraft der 
zur Verfügung stehenden amtlichen Daten legen aber eine Konzentration auf die in diesem Abschnitt 
betrachteten Hilfeformen nahe.  
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• Heimerziehung: Hilfe zur Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie in einem 
Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform der Jugendhilfe soll die Kinder 
bzw. Jugendlichen in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll dazu beitragen, die 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie wiederherzustellen, die Erzie-
hung in einer anderen Familie oder ein selbstständiges Leben vorzubereiten. 
Häufig ist die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Einrich-
tung der Jugendhilfe die Folge einer familiengerichtlichen Anordnung im Rah-
men des § 1666 BGB, wenn das Kindeswohl gefährdet wird und die Eltern 
nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. 

 
Die ausgewählten Hilfeformen sind für die Bundesrepublik Deutschland in der fol-
genden Darstellung (vgl. Abb.1) im Zeitverlauf seit 2007 im Vergleich dargestellt. 
  
 
Abb. 1 : Ausgewählte Hilfeformen im Zeitverlauf 2007 bis 2012, Gesamtzahlen Deutschland  inkl. Hilfen für junge Erwachsene, 
jeweils begonnene Hilfen pro Jahr 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  

In allen drei Hilfeformen ist eine ansteigende Tendenz der Anzahl durchgeführter Hil-
fen feststellbar. Die Entwicklung der ambulanten Hilfeform der SPFH weist zudem 
große Schwankungen auf. Während es bis 2009 zu einem steilen Anstieg der Hilfen 
kommt, sinkt die Anzahl  der SPFH danach deutschlandweit wieder deutlich ab, ver-
bleibt aber auf höherem Niveau als vor dem Anstieg.     

In Schleswig-Holstein hingegen (vgl. Abb.2) entwickeln sich die SPFH zwischen 2008 
und 2010 weitgehend konstant, um dann bis 2012 deutlicher zu steigen. Der größte 
Anstieg der SPFH ist zwischen 2007 und 2008 zu beobachten.   
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Die stationären Hilfeformen weisen ebenfalls in Schleswig-Holstein zwischen 2007 
und 2008 den größten Anstieg auf, seitdem sind die Zahlen mit geringen Schwan-
kungen relativ konstant.    
 
Abb. 2:  Ausgewählte Hilfeformen im Zeitverlauf 2007 bis 2012, Gesamtzahlen Schleswig-Holstein, jeweils begonnene Hilfen 
pro Jahr   

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  

Für die SPFH werden in der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik jeweils zwei 
Angaben ausgewiesen: Die Anzahl der Hilfen sowie die Anzahl der durch die jeweili-
gen Hilfe erreichten Personen. Dies ist in Abb.3 nachzuvollziehen. Die Entwicklung 
beider Angaben verläuft in Schleswig-Holstein weitgehend parallel.   

Abb.3: Anzahl SPFH und Anzahl Personen in SPFH, 2007 bis 2012, jeweils begonnene Hilfen pro Jahr 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  
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Hilfen nach Altersgruppen  

Eine Differenzierung nach Altersgruppen bei den SPFH zeigt, dass diese Hilfeform 
häufiger in Familien mit jüngeren Kindern eingesetzt wird. Seit 2007 nimmt aber auch 
die Anzahl dieser Hilfeform bei Familien mit älteren Kindern zu. Auffällig ist, dass die-
se Hilfeform im Jahr 2012 bei den älteren Kindern ansteigt, während sie bei den jün-
geren Kindern wieder absinkt im Vergleich zum Vorjahr.  

Tab.1: SPFH, begonnene Hilfen pro Jahr nach Altersgruppen, 2007 bis 2012, Anzahl Personen in den Hilfen 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  0 bis unter 3 443 596 553 566 630 602 

3 bis unter 6 387 527 510 503 556 498 

6 bis unter 9 387 525 502 485 580 582 

9 bis unter 12 374 501 466 467 506 562 

12 bis unter 15 316 447 455 460 507 559 

15 bis unter 18 232 341 294 283 311 335 

Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  

 
Anzahl der Kinder in den Familien 

Eine Betrachtung der Anzahl der Kinder in den Familien, denen eine SPFH gewährt 
wird, macht deutlich, dass der Anteil von Familien mit nur einem Kind seit 2007 an-
steigt. Er lag 2012 bei über 50 Prozent. Der Anteil von Familien mit zwei oder drei 
Kindern bzw. vier und mehr Kindern im Hilfebezug sinkt seit 2007 kontinuierlich ab. 
Möglicherweise ist dies ein Effekt der Frühen Hilfen. Über die niedrigschwelligen 
Maßnahmen und Projekte der Frühen Hilfen gelangen mehr Familien mit Kindern im 
Alter zwischen null und drei, die häufig (noch) keine weiteren Geschwister haben, in 
das Hilfesystem.  

Abb.4:  Kinderanzahl von Familien  in einer SPFH, 2007 bis 2012, begonnene Hilfen pro Jahr in Prozent14 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  

                                            
14 Anzahl bezogen auf die Gesamtzahl der Familien in SH in einer SPFH im jeweiligen Jahr 
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Transferleistungsbezug der Familien in den Hilfen 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen von Familien sowie deren Folgen und 
Wirkungen beeinflussen in nicht unerheblichem Maße die Arbeit der Träger der freien 
und öffentlichen Jugendhilfe mit den Familien, Kindern und Jugendlichen. Abbildung 
5 verdeutlicht, dass in allen betrachteten Hilfeformen der Anteil der Familien mit 
Transferleistungsbezug sehr hoch liegt. Am höchsten ist der Anteil bei der Vollzeit-
pflege und steigt zudem seit 2007 offenbar leicht, aber kontinuierlich an. 

Abb.5: Anteil der Familien mit Transferleistungsbezug in den Hilfeformen, 2007 bis 2013 begonnene Hilfen pro 
Jahr in Prozent 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  

 
Migrationshintergrund der Familien in den Hilfen 

Abb.6: Anteil Familien mit Migrationshintergrund in den Hilfen, 2007 bis 2012, jeweils begonnene Hilfen pro Jahr, 
in Prozent 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt  
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Familien mit Migrationshintergrund sind am häufigsten in der Heimerziehung vertre-
ten. Hier ist ihr Anteil seit 2009 auch recht deutlich angestiegen. 
Dies ist möglicherweise ein Effekt der ansteigenden Anzahl von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen, die in den Hilfestrukturen der Jugendhilfe auftauchen. 
Bei den SPFH liegt der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund leicht unter dem 
in der Heimerziehung, in der Vollzeitpflege ist ihr Anteil am geringsten.  
Eine besondere Herausforderung bei der Hilfeerbringung durch die freien und öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe ist gegeben, wenn in den Familien kein oder nur wenig 
Deutsch gesprochen wird.  

Abb.7: Anteil Familien mit wenig/keinen Deutschkenntnissen in den Hilfen, 2007 bis 2012; jeweils begonnene 
Hilfen pro Jahr, in Prozent 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Der Anteil der Hilfen für Kinder und Jugendliche, in deren Familien laut amtlicher  
Statistik wenig oder gar kein Deutsch gesprochen wird, nimmt aber in der Vollzeit-
pflege sowie in den SPFH seit 2007 kontinuierlich ab. Die Entwicklung bei der Hei-
merziehung ist hingegen diskontinuierlich, insbesondere zwischen 2009 und 2012 
schwankt der Anteil sehr erheblich.  
 
Dauer der Hilfen 

Die angemessene Dauer ambulanter Hilfeformen sowie generell erzieherischer Hilfen 
wird von Experten und Expertinnen der Jugendhilfe und Jugendhilfeforschung als ein 
wichtiger  Erfolgs- bzw. Wirkungsfaktor benannt. 
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Schleswig-Holstein insgesamt seit 2007 keine großen Schwankungen.  
Die stationären Hilfen sind naturgemäß langfristiger angelegt als die ambulanten Hil-
feformen in den erzieherischen Hilfen. Während eine Vollzeitpflege in Schleswig-
Holstein durchschnittlich 55 Monate dauerte, lag die durchschnittliche Dauer einer 
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SPFH 2012 bei 16 Monaten. Seit 2007 hat sich die durchschnittliche Dauer einer 
SPFH von 13 auf 16 Monate erhöht. Die durchschnittliche Dauer einer Heimerzie-
hung verringerte sich von 29 Monaten im Jahr 2007 auf 25 Monate im Jahr 2012.    
 
Abb.8: Durchschnittliche Dauer der Hilfeformen in Schleswig-Holstein seit 2007 in Monaten, Bezug Hilfen jeweils 
per 31.12.    

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Differenzierungen zeigen sich aber zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten. 
Betrachtet man die Dauer der in 2012 zum 31.12. abgeschlossenen Hilfen pro Kom-
mune, so sind die regionalen Schwankungen recht deutlich (vgl. Abbildung 9). 
 
Die Zahlen geben aber keine Hinweise auf die Ursachen für die teilweise sehr deutli-
chen Unterschiede, die besonders bei den SPFH ins Auge fallen.  
 
Es ist zu vermuten, dass ein Komplex aus Unterschieden in den strukturellen Rah-
menbedingungen, den konkreten Problemlagen, der Ausgestaltung der Hilfesettings 
und Methoden in den Kommunen die Differenzen in den Hilfedauern beeinflusst.   
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Abb.9: Durchschnittliche Dauer der Hilfen in den Kreisen und kreisfreien Städten in Monaten, Hilfen per 31.12. 
2012  

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

  

32

47

50

53

52

64

66

54

56

63

55

67

56

57

57

56

27

22

28

31

21

26

23

26

22

28

21

28

25

25

24

25

19

10

9

17

9

24

20

13

15

23

15

17

22

10

13

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Flensburg

Kiel

Lübeck

Neumünster

Dithmarschen

Herzogtum Lauenburg

Nordfriesland

Ostholstein

Pinneberg

Plön

Rendsburg- Eckernförde

Schleswig-Flensburg

Segeberg

Steinburg

Stormarn

SH

SPFH

Heimerziehung

Vollzeitpflege



Drucksache 18/ 2025 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode 

 

20 

2.2  Gründe und Anlässe für den Einsatz stationärer  und ambulanter Hilfen zur 
Erziehung 

 
Auf Grundlage der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik können Aussagen über  
die Gründe und Anlässe eingesetzter Hilfen zur Erziehung getroffen werden. 
Der inhaltliche Rahmen und Kontext des Berichtes „Wirksamkeit ambulanter Hilfen 
bei Kindeswohlgefährdung“  legt eine Konzentration auf diejenigen durch die amtli-
che Statistik erfassten Anlässe nahe, die eine Kindeswohlgefährdung konkret be-
nennen sowie diejenigen, die einen direkten Zusammenhang zur Möglichkeit kin-
deswohlgefährdender Situationen nahelegen. Damit wird beispielsweise der Anlass 
„schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen“ oder „Dissoziales Verhalten 
des jungen Menschen“ nicht mit abgebildet. 
Andere Anlässe wie „Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte“ 
oder „Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme“ bzw. „unzureichende Förde-
rung/Betreuung“  können zwar vermittelt ebenfalls zu Situationen führen, die als „das 
Kindeswohl gefährdend“ bewertet werden können. Diese Bewertung steht aber bei 
der Meldung der Hilfen an die amtliche Statistik durch Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe offenbar nicht im Vordergrund. 
 
Im Folgenden konzentriert sich die Darstellung auf diese Hilfeanlässe: 

• Gefährdung des Kindeswohls, 
• unzureichende Erziehungskompetenz der Eltern, 
• Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern.         

 
2.2.1 Kindeswohlgefährdung als Hilfeanlass 15 
  
Wird als Hilfeanlass bei den Hilfen zur Erziehung der Grund „Gefährdung des Kin-
deswohls“ angegeben, so ist davon auszugehen, dass dies im Kern die Fälle um-
fasst, bei denen es auf Seiten des Jugendamtes keinen Zweifel gibt, dass eine ent-
sprechende Hilfe zur Erziehung gewährt wird, um eine vorliegende Kindeswohlge-
fährdung zu beenden.  
Das heißt, die Fachkräfte im Jugendamt bewerten eine Situation für ein Kind oder 
eine/n Jugendliche/n in der Art, dass es ohne Hilfe zu erheblichen physischen oder 
psychischen Beeinträchtigungen des Minderjährigen und seiner Entwicklung kom-
men wird bzw. ein hohes Risiko solcher Folgen besteht bzw. diese bereits eingetre-
ten sind. Konkret kann es sich hierbei um Formen der körperlichen oder seelischen 
Misshandlung, sexualisierter Gewalt, andauernder Vernachlässigung oder eines un-
zureichenden Schutzes vor Gefahren durch Dritte handeln.   
In den Hilfeformen Vollzeitpflege und SPFH kommt es in absoluten Zahlen ausge-
drückt häufiger zu einer Benennung des Anlasses „Gefährdung des Kindeswohls“ als 
bei der Heimerziehung.  

                                            
15 Die hier dargestellten Zahlen sind nicht zu verwechseln mit Gefährdungsmeldungen gemäß § 8a SGB VIII. 
Diese werden seit 2012 gesondert statistisch erfasst und ausgewiesen  (vgl. Abschnitt  2.3 des Berichtes) 
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Bezieht man die Nennungen aber auf die jeweilige Gesamtanzahl der begonnenen 
Hilfen (vgl. Abb. 2) wird deutlich, dass der größte Anteil der Nennungen „Gefährdung 
des Kindeswohls“ bei den stationären Hilfeformen zu verzeichnen ist. Am häufigsten 
wird eine Gefährdung des Kindeswohls als Haupthilfeanlass bei der Vollzeitpflege 
benannt. Hier kommt es auch zu einer steigenden Quote seit 2008.  
 
Abb.10: Kindeswohlgefährdung als Hilfeanlass 2007 bis 2012 (Nennung als Hauptgrund), Schleswig-Holstein, 
jeweils begonnene Hilfen pro Jahr, Entwicklung Quote Nennung/Gesamtanzahl16 (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
2.2.2 Unzureichende Erziehungskompetenz als Hilfean lass 
 
Das Thema „Erziehungskompetenz“ hat gerade im Zuge der Aufwertung der Maß-
nahmen und Bemühungen der Frühen Hilfen in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen. So wird die „Steigerung der Erziehungskompetenz“ von Eltern sehr häufig 
als Ziel von Projekten benannt, die im Rahmen der Frühen Hilfen oder in Schleswig 
Holstein seit 2006 im Kontext des Landesprogrammes Schutzengel umgesetzt wur-
den. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass fehlendes oder unzureichendes Wissen 
oder wenig Erfahrung im Umgang mit Babys und Kindern zu schwerwiegenden Fol-
gen für die Entwicklung des Kindes führen können oder durch eine dann eintretende 
Überforderung der Eltern gar zu kritischen Situationen, die das Kindeswohl gefähr-
den.  
 
Unzureichende Erziehungskompetenz der Eltern wird am häufigsten bei der SPFH 
als Hauptgrund benannt. Allerdings sinkt der Anteil der Fälle in Schleswig-Holstein 
mit diesem Hilfeanlass seit 2009 (vgl. Abb. 11).    

                                            
16 Gesamtzahlen vgl. Abb.2 
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Die große Bedeutung dieses Hilfegrundes bei den SPFH entspricht dem Charakter 
dieser Hilfeform und der damit verbundenen Familienorientierung. (vgl. Abschnitt 1 in 
diesem Bericht).    
 
 
Abb.11: Unzureichende Erziehungskompetenz als Hilfeanlass 2007 bis 2012 (Nennung als Hauptgrund) in 
Schleswig-Holstein, jeweils begonnene Hilfen pro Jahr, Entwicklung Quote Nennung/Gesamtanzahl17 (Angaben 
in Prozent) 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Bei den stationären Hilfen ist der Anteil der Fälle mit diesem Hilfegrund geringer und 
verläuft ohne größere Schwankungen. Lediglich zwischen 2009 und 2010 verringert 
sich der Anteil bei der Heimerziehung von 52.5 Prozent (n= 1041) auf 45,3 Prozent 
(n= 1121), während er im selben Jahr bei der Vollzeitpflege leicht ansteigt.  
 
2.2.3 Problemlagen der Eltern als Hilfeanlass 
 
Problemlagen der Eltern als Haupthilfeanlass umfassen z. B. familiäre Konflikte 
durch häusliche Gewalt, Scheidung, Suchtproblematiken oder psychische Erkran-
kungen eines oder beider Elternteile. Es ist unstrittig, dass die benannten Problemla-
gen unmittelbar zu Kindeswohlgefährdungen führen können oder von vornherein  
kindeswohlgefährdend wirken.  
 
Zwischen 2010 und 2011 kommt es zu einem deutlichen Anstieg des Anteils von Fäl-
len Sozialpädagogischer Familienhilfe mit diesem Hilfeanlass. Gleichzeitig sinkt die-
ser Anteil zwischen 2010 und 2011 bei der Vollzeitpflege – aber bei weitem nicht 
entsprechend stark.  

                                            
17 Gesamtzahlen vgl. Abb. 2. 
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Bei der Heimerziehung steigt der Anteil der Fälle leicht aber kontinuierlich seit 2007 
an, bei denen Problemlagen der Eltern ausschlaggebend für die Hilfegewährung au-
ßerhalb der Familie sind.          
 
Abb.12: Problemlagen der Eltern als Hilfeanlass 2007 bis 2012 (Nennung als Hauptgrund), Schleswig-Holstein, 
jeweils begonnene Hilfen pro Jahr, Entwicklung Quote Nennung/Gesamtanzahl18 (Angaben in Prozent)19 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
 
 
2.2.4 Hilfeanlässe im Vergleich 

Betrachtet man die drei oben betrachteten Hilfeanlässe bezogen auf die in diesem 
Bericht besonders interessierende SPFH gemeinsam, so ist deutlich erkennbar, dass 
die mangelnde Erziehungskompetenz von Eltern im Vergleich mit den anderen 
Hilfeanlässen am häufigsten als Grund für eine SPFH benannt wird.  
Zudem kommt es zu einer kontinuierlichen Steigerung der Anzahl der Hilfen mit 
diesem Hilfeanlass. Ähnlich, aber auf niedrigerem Niveau, ist die Entwicklung in 
Hinblick auf Problemlagen der Eltern, die als Hauptgrund für eine SPFH benannt 
werden. Die Anzahl der Fälle, in denen direkt eine Kindeswohlgefährdung als 
Hauptgrund für eine SPFH benannt wird, steigt seit 2007 leicht an.    
 
 
 
                                            
18 Gesamtzahlen vgl. Abbildung 2 
19 Für die starke Schwankung zwischen 2010 und 2011 lassen sich aus den Daten keine Erklärungen ableiten. 
Möglicherweise handelt es auch um einen statistischen Ausreisser durch  z.B. verändertes Eingabeverhalten.   
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Abb.13: Hilfeanlässe im Vergeich 2007 bis 2012 in Schleswig-Holstein, jeweils begonnene Hilfen pro Jahr 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
 
2.2.5 Ambulante und stationäre Hilfeform nach Inobh utnahmen  
 
Eine Inobhutnahme umfasst die Befugnis des Jugendamtes, ein Kind oder einen 
Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in 
einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen oder unter bestimmten 
Voraussetzungen von einer anderen Person wegzunehmen.  
Gemäß § 42 Abs.3 SGB VIII ist mit den Eltern bzw. den Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten das Gefährdungsrisiko gemeinsam abzuschätzen. In dieser 
Situation entscheidet sich, ob eine Inobhutnahme durch das Jugendamt in einem 
Hilfeplanverfahren, und somit einer Entscheidung über die Gewährung einer 
erzieherischen Hilfe mündet und ob diese Hilfe ambulant oder (teil)stationär für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen erfolgt.           
Eine Inobhutnahme in Schleswig-Holstein endete 2012 am häufigsten mit einer 
Rückkehr der Kinder oder Jugendlichen zu den Personensorgeberechtigten oder 
auch ohne anschließende Hilfe.  
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Abb.14: Maßnahmen nach Beendigung vorläufiger Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein 2012, Anzahl 
absolut 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Kommt es allerdings nach Abschätzung des Gefährdungsrisikos zu einer 
erzieherischen Hilfe, so ist diese in der Regel eine stationäre Hilfe außerhalb des 
Elternhauses (Heimerziehung bzw. Vollzeitpflege) oder eine sonstige stationäre Hilfe, 
z. B. in einem Krankenhaus oder einer psychiatrischen Einrichtung. Eine ambulante 
Hilfe wurde im Anschluss an eine vorläufige Schutzmaßnahme 2012 nur in 57 Fällen 
eingesetzt.  
 
2.3 Gefährdungseinschätzungen gemäß § 8a SGB VIII b ei Verdacht auf Kin-

deswohlgefährdung und Hilfeformentscheidungen  
 
Mit der Einführung des § 8a in das SGB VIII im Jahr 200520 wurde der Schutzauftrag 
der Jugendhilfe verstärkt. 

                                            
20 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 2005. 
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Die statistischen Angaben über die Meldungen nach § 8a SGB VIII geben einen 
guten Überblick über die Häufigkeit und Struktur der Meldungen beim Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdungen in Schleswig-Holstein sowie Anhaltspunkte über 
anschließende Verfahren und Hilfen.  
Da diese Gefährdungseinschätzungen eine wichtige Grundlage für die 
Entscheidungen über zu gewährende erzieherische Hilfen bilden, werden sie in 
diesem Berichtsabschnitt detaillierter aufbereitet. 
 
2.3.1 Verfahren gemäß § 8a SGB VIII 21    
 
Im Jahr 2012 betreffen die meisten Verfahren nach § 8a SGB VIII die Altersgruppe 
der  drei- bis sechsjährigen Kinder. Am seltensten betreffen diese Verfahren Klein-
kinder. Dies hängt damit zusammen, dass sich Kinder ab drei in der Regel in den 
institutionellen Settings von Kita und Schule befinden.    
 
Abb.15: Gesamtzahl der Verfahren gem. § 8a in Schleswig-Holstein 2012  nach Altersgruppen 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Es bedeutet nicht unbedingt, dass Kinder in diesen Altergsruppen häufiger gefährdet 
sind als andere Kinder. Durch Schule und Kita ist aber eine höhere Aufmerksamkeit 
von Erwachsenen jenseits von Nachbarschaft und sozialem Nahfeld gegeben.  
 
Dies wird auch bestätigt, wenn man betrachtet, wie häufig es im Ergebnis des 
Verfahrens zu einer Feststellung von Kindeswohlgefährdung kommt (vgl. Abb.16). 
So fällt auf, dass der Anteil des Befundes „akute Kindeswohlgefährdung“  in der 
Altersgruppe der Grundschüler zwischen 6 und 10 Jahren am höchsten ist, also nicht 
in der Gruppe mit den häufigsten Verfahren. In dieser Gruppe der drei bis unter 
                                            
21 Diese Angaben wurden erstmals im Jahr 2012 im Zuge der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes gem. 
§ 98 Abs.1 Nr.13 SGB VIII erhoben. 
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sechsjährigen ist der Anteil akuter Kindeswohlgefährdung bezogen auf die 
Gesamtzahl der Verfahren nach § 8a SGB VIII am geringsten.  
 
 
Abb. 16: Kindeswohlgefährdung als Ergebnis von § 8a-Verfahren 2012 in Schleswig-Holstein nach  
Altersgruppen 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Tabelle 2 zeigt die Anteile für alle Altersgruppen und verdeutlicht insgesamt,  dass 
akute Kindeswohlgefährdungen häufiger in den Altersgruppen ab drei Jahren im 
Rahmen von § 8a-Verfahren festgestellt werden. 
 
Tab.2: Anteil akuter Kindeswohlgefährdung an der Gesamtzahl der Verfahren nach § 8a SGB VIII in Schleswig-
Holstein nach Altersgruppen   
Unter 1 Jahr  1 bis unter 

3 
3 bis unter 
6 

6 bis unter 
10 
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14 
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(n = 495) 

Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Ein Blick auf die Art der Kindeswohlgefährdung zeigt, dass Vernachlässigung die 
häufigste Form der festgestellten Kindeswohlgefährdung in Verfahren nach § 8a 
SGB VIII  2012 in Schleswig-Holstein war (vgl. Abb.17), gefolgt von psychischer 
Misshandlung und körperlicher Misshandlung. Am seltensten werden in den 
Verfahren Kindeswohlgefährdungen in Form von sexuellem Missbrauch von Kindern- 
und Jugendlichen festgestellt. 
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Abb.17: Anzahl Verfahren nach § 8a SGB VIII nach Art der Kindeswohlgefährdung 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

In Abbildung 18 ist zu sehen, dass Jungen häufiger vernachlässigt werden als 
Mädchen, ebenso werden sie häufiger psychisch misshandelt als Mädchen. 
Eine körperliche Misshandlung wurde 2012 bei Mädchen und Jungen nahezu gleich 
häufig bei den Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII in Schleswig-
Holstein festgestellt. Formen sexueller Gewalt wurden hingegen bei Mädchen 
deutlich häufiger in den Gefährdungseinschätzungen festgestellt.      
 
Abb.18: Verfahren nach § 8a SGB VIII nach Art der (akuten) Kindeswohlgefährdung und Geschlecht  

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
2.3.2 Hilfeformen im Kontext von Verfahren gemäß § 8a SGB VIII  
 
Zum Beginn eines Verfahrens zur Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII, 
welches mit der Feststellung einer Kindeswohlgefährdung endet, befinden sich etwas 
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mehr als die Hälfte (52,6 Prozent, n = 913)) der Familien bereits in irgendeinem 
Hilfebezug oder einer Hilfe- bzw. Interventionsmaßnahme des Jugendamtes.   
 
Abb.19: Hilfeform zum Zeitpunkt des Verfahrens gem. § 8a SGB VIII bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, 
2012 in Schleswig-Holstein 

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Bei dem größten Teil dieser Fälle liegt bereits eine ambulante oder teilstationäre Hilfe 
vor.  Dabei gibt die Statistik an dieser Stelle keine Auskunft darüber, ob in diesen 
Fällen schon einmal Verfahren zur Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII 
durchgeführt wurden oder nicht.  
In 47,4 Prozent (n = 913) aller Verfahren, die mit der Feststellung einer 
Kindeswohlgefährdung enden, gab es im Vorfeld keine Maßnahmen oder Leistungen 
nach dem SGB VIII. 
 
Insgesamt wurden im Jahr 2012 in Schleswig-Holstein nach den Angaben der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik in Schleswig-Holsteins Jugendämtern 
3590 Verfahren zur Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII durchgeführt 
worden (vgl. Abb 20).Dabei wurde in knapp der Hälfte aller Fälle (46,9 Prozent) kein 
Hilfebedarf in den Familien festgestellt.In 25 Prozent aller Fälle wurde im Ergebnis 
des Verfahrens eine akute (13,5 Prozent) oder latente (11,5 Prozent) 
Kindeswohlgefährdung festgestellt.    
Zwar keine Kindeswohlgefährdung aber doch ein Hilfebedarf wurde in 28 Prozent der 
Verfahren festgestellt.  
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Abb.20: Ergebnis der Verfahren gem. § 8a SGB VIII in Hinblick auf Kindeswohlgefährdung  

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 

 
Bezogen auf die Gesamtanzahl Sozialpädagogischer Familienhilfen, die 2012 in 
Schleswig-Holstein durch die Jugendhilfe begonnen wurden, erfolgten davon 11,5 
Prozent (n=1759) nach einer Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII. 
Dieser Anteil liegt bei der Vollzeitpflege bei 18,2 Prozent (n=770) und bei der 
Heimerziehung bei 11,4 Prozent (n=1107).   
 
Abb.21: Ambulante und stationäre Hilfen 2012 aufgrund einer vorangegangenen Gefährdungseinschätzung  
gem. § 8a SGB VIII  

 
Quelle: Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; Statistisches 
Bundesamt 
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Die folgenden Tabellen verdeutlichen, dass diese Anteile in den Kreisen und 
kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins stark variieren. 
Tab.3: Sozialpädagogische Familienhilfe  nach vorangegangener Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB 
VIII in Schleswig-Holstein nach Kreisen und kreisfreien Städten – 2012 

  Insgesamt  nach Verfahren § 8a  Quote in %  

Flensburg  92 8 8,7 
Kiel  166 19 11,4 
Lübeck  252 61 24 

Neumünster  107 51 47,7 
Dithmarschen  126 5 4 
Herzogtum 
Lauenburg 

61 4 6,6 

Nordfriesland  84 17 20,2 

Ostholstein  48 6 12,5 
Pinneberg  159 12 7,5 
Plön  14 1 7,14 

Rendsburg - 
Eckernförde 

265 2 0,75 

Schleswig -
Flensburg 

77   0 

Segeberg  105 4 3,8 
Steinburg  155 1 0,65 

Stormarn  48 12 25 
SH Gesamt  1759 203 11,5 

 
Tab.4: Vollzeitpflege  nach vorangegangener Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII in Schleswig-
Holstein nach Kreisen und kreisfreien Städten – 2012  
  Insgesamt  nach Verfahren § 8a  Quote in %  

Flensburg  68 12 17,4 
Kiel  73 15 20,5 

Lübeck  98 57 58,2 
Neumünster  30 16 53,3 
Dithmarschen  96 5 5,2 

Herzogtum Laue n-
burg 

23 3 13 

Nordfriesland  42 9 21,4 
Ostholstein  48 4 8,3 

Pinneberg  36 3 8,3 
Plön  35 2 5,7 
Rendsburg - 
Eckernförde 

69 2 2,9 

Schleswig -
Flensburg 

28   0 

Segeberg  42   0 
Steinburg  52   0 
Stormarn  30 12 40 

SH Gesamt  770 140 18,2 
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Tab.5: Heimerziehung  nach vorangegangener Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII in Schleswig-
Holstein nach Kreisen und kreisfreien Städten – 2012  

 Insgesamt  nach GefEinsch 
gem. § 8a 

Quote  

Flensburg  66 3 4,5 

Kiel  121 13 10,7 
Lübeck  109 16 14,6 
Neumünster  58 24 41,4 

Dithmarschen  112 1 0,89 
Herzogtum Laue n-
burg 

39 1 2,6 

Nordfriesland  53 27 50,9 

Ostholstein  35 1 2,9 
Pinneberg  76 7 9,2 
Plön  38 2 5,3 

Rendsburg - 
Eckernförde 

129 1 0,76 

Schleswig -
Flensburg 

61 1 1,6 

Segeberg  105 4 3,8 
Steinburg  42 1 2,4 
Stormarn  63 24 38,1 

SH Gesamt  1107 126 11,4 
Quelle (Tab 3,4,5): Eigene Aufbereitung auf Grundlage der Amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik; Statistikamt Nord; 
Statistisches Bundesamt 

 

Diese Unterschiede lassen keine Rückschlüsse darauf zu, ob in bestimmten Kreisen 
oder kreisfreien Städten z. B. eine ambulante Hilfe nach einer Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a SGB VIII häufiger oder weniger häufig eingesetzt wird, oder über-
haupt nur sehr selten eine der betrachteten Hilfeformen eingesetzt wird.   
Auch hier ist davon auszugehen, dass ein Komplex aus Unterschieden in regionalen 
bzw. lokalen Hilfestrukturen wirkt. Dieser umfasst die strukturellen Rahmenbedin-
gungen, die konkreten Problemlagen, die Ausgestaltung der Hilfesettings und Me-
thoden in den Kommunen sowie die Inhalte der Angebote selbst.  
   
2.4 Zusammenfassung  
 
Anhand der vorgenommenen Aufbereitung statistischer Angaben zu ausgewählten 
erzieherischen Hilfen, insbesondere ambulanter Hilfen im Kontext von Kindeswohlge-
fährdungen, können die folgenden Punkte hinsichtlich ihrer quantitativen Entwick-
lung, struktureller Merkmale sowie Kontexte und Anlässe zusammenfassend hervor-
gehoben werden: 
 

• Auch in Schleswig-Holstein ist – wie auf Bundesebene – in der Tendenz ein 
Anstieg der Anzahl ambulanter, Sozialpädagogischer Familienhilfen festzustel-
len. 
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• Die Entwicklung der stationären Hilfeformen verläuft weitgehend konstant. 
• Insgesamt werden Sozialpädagogische Familienhilfen häufiger bei Familien 

mit kleinen Kindern eingesetzt. Es ist aber auch eine kontinuierliche Zunahme 
bei Familien mit älteren Kindern festzustellen. 

• Seit 2008 ist der Anteil von Ein-Kind-Familien in den Sozialpädagogischen 
Familienhilfen am höchsten und seitdem weiter ansteigend. 

• Fast 70 Prozent der Familien, die eine sozialpädagogische Familienhilfe be-
kommen, beziehen sozialstaatliche Transferleistungen. 18 Prozent der Fami-
lien haben einen Migrationshintergrund und in ca. 7 Prozent  der Familien wird 
kein Deutsch gesprochen – der Anteil der Familien im Hilfebezug, in denen 
kein Deutsch gesprochen wird, nimmt in den letzten Jahren sehr deutlich ab. 

• Die durchschnittliche Dauer einer Sozialpädagogischen Familienhilfe ist in 
Schleswig-Holstein seit 2007 von 13 auf 16 Monate angestiegen. Damit ist die 
Entwicklung in Schleswig-Holstein gegenläufig zur durch einige Experten und 
Expertinnen wahrgenommenen und kritisierten Entwicklung auf Bundesebe-
ne22. 

• Am häufigsten werden unzureichende Erziehungskompetenzen der Eltern als 
Hilfeanlass bei einer Sozialpädagogischen Familienhilfe benannt, gefolgt von 
Problemlagen der Eltern. Eine Kindeswohlgefährdung ist bei einer Sozialpä-
dagogischen Familienhilfe am seltensten der konkrete Hilfeanlass. 

• Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII enden nur sehr selten mit einer ambulan-
ten Hilfemaßnahme. 

• 2012 befanden sich, bezogen auf Verfahren nach § 8a SGB VIII in denen eine 
akute oder latente Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde, in 47 Prozent der 
Fälle (n=913) die betroffenen Familien bereits in einer ambulanten oder teilsta-
tionären Hilfe bzw. in einem Hilfebezug nach § 16 SGB VIII (Förderung der 
Erziehung in der Familie)23  

• Von allen Sozialpädagogischen Familienhilfen, die 2012 in Schleswig-Holstein 
begonnen wurden, erfolgten 11,5 Prozent (n=1759) nach einer Gefährdungs-
einschätzung gemäß § 8a SGB VIII. Dies variiert in den Kommunen sehr deut-
lich. Hier schwankt dieser Anteil zwischen unter 1 Prozent bis zu knapp 50 
Prozent. 

 
 

                                            
22 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts München, Umdruck 18/943 
23 Diese Zahlen müssen aber unter Vorbehalt gelesen werden, da die Statistik zu § 8a SGB VIII gerade neu ein-
geführt wurde und Zählverfahren sowie statistische Meldungen nach Aussagen des AK Kinder- und Jugendhil-
festatistik noch optimiert werden müssen.  
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3. Aktuelle Problemlagen und Bewertungen durch Fach wissenschaft und 
Fachpraxis  

Ergebnisse der Expertenanhörung des Landtages und d es Expertenworkshops 
des MSGFG 24 

 
Nicht nur aufgrund ihres Bedeutungszuwachses (vgl. Abschnitt 2 des Berichtes) in 
den Hilfen zur Erziehung oder im Rahmen anderer familienorientierter Leistungen 
und Maßnahmen aufsuchender Hilfesettings stehen ambulante Hilfeformen im Fokus 
des fachwissenschaftlichen, fachpraktischen und nicht zuletzt des öffentlichen und 
politischen Interesses. Insbesondere der Kinderschutzkontext lenkt die Aufmerksam-
keit auf qualitative Aspekte ambulanter Hilfeformen und deren Wirkungen. Dabei 
steht die Frage nach deren Angemessenheit und Eignung bei einer festgestellten 
Kindeswohlgefährdung im Vordergrund.       
Um Pauschalisierungen sowie einfache und unterkomplexe – daher dem Gegen-
stand unangemessene – Ursache-Wirkungszuschreibungen zu vermeiden, ist die 
Frage nach den Wirkungen ambulanter Hilfen im Kontext von Kindeswohlgefährdung 
fachlich sehr differenziert zu bearbeiten. 
 
Um dieser Komplexität zu entsprechen hat der Landtag Schleswig-Holstein im Jahr 
2013 eine schriftliche Expertenanhörung durchgeführt.  
Expertinnen und Experten der Jugendhilfe- und Kinderschutzpraxis sowie der Ju-
gendhilfe- und Kinderschutzforschung auf Bundesebene25, Landesebene und kom-
munaler Ebene, Vertreterinnen und Vertreter  der Justiz, des Gesundheitswesens 
sowie die Kommunalen Landesverbände, Vertreterinnen und Vertreter freier Träger, 
der Sozialverbände und der Kommunen in Schleswig-Holstein haben sich mit fachli-
chen Stellungnahmen an dieser Anhörung beteiligt.  
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung hat die fachli-
chen Impulse der Anhörung aufgenommen, zentrale Befunde bzw. Fragestellungen 
im Rahmen eines Expertenworkshops zusammengetragen und unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse aus der wirkungsorientierten Jugendhilfefor-
schung für den vorliegenden Bericht aufbereitet.26    
 
Die Auswertung der Stellungnahmen von Expertinnen und Experten aus Fachpraxis 
und Fachwissenschaft der Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes verweist auf eine 
ausgeprägte Komplexität von Wirkungsprozessen in der Jugendhilfe und im Kinder-
schutz. Nahezu allen Stellungnahmen gleich, unabhängig davon, welche konkrete 

                                            
24 Abschnitt 3 bündelt die Ergebnisse der schriftlichen Expertenanhörung des schleswig-holsteinischen Landtages 
(Umdruck 18/1555) zur Frage ambulanter Hilfen im Kontext von Kindeswohlgefährdung sowie die Ergebnisse des 
durchgeführten Expertenworkshops zu dieser Frage am 18.11.2013 in Kiel.  
25 Insbesondere aus dem Bereich der Ressortforschung des Bundes sowie der universitären und 
(Fach)Hochschulforschung. 
26 Eine Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops sowie die Vortragsfolien befinden sich im An-
hang zu diesem Bericht. Weitere Aussagen und Erkenntnisse zum Thema aus der einschlägigen Forschungspra-
xis- und Literatur sind gesondert gekennzeichnet. 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18 Wahlperiode Drucksache 18/2025  

 

35 

fachliche Ansicht vertreten wird, ist die Aussage, dass die Frage nach der Wirksam-
keit ambulanter Hilfen bei Kindeswohlgefährdungen in keinem Falle pauschal beant-
wortet werden kann, da jede Entscheidung über die Anwendung bzw. den Einsatz 
einer bestimmten Hilfeform auf den Einzelfall bezogen getroffen wird.   
Die Aussagen der Expertinnen und Experten beziehen sich vor allen Dingen auf die 
folgenden fachlichen Betrachtungsebenen: 

• Wirkungen und Wirkungsprozesse in der Jugendhilfe,  
• Strukturen und Rahmenbedingungen der Jugendhilfe,   
• Hilfeformentscheidungen und Hilfeprozesse, Ausgestaltung von Hilfen,  
• Verfahren und Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger,  
• Weitere Einflussfaktoren und Randbedingungen.  

An diesen Betrachtungsebenen orientierten sich die inhaltliche Aufbereitung der Stel-
lungnahmen sowie die fachliche Diskussion auf dem Expertenworkshop für diesen 
Berichtsteil. Ergebnisse und Befunde sind in diesem Abschnitt dargestellt.      
 
3.1 Was wirkt?  Komplexe Wirkmechanismen in der Jug endhilfe 27  

 
Das Messen von Wirkungen setzt voraus, „dass es für Angebote, Hilfen und Leistun-
gen der Jugendhilfe definierte Wirkungsannahmen, Wirkungsziele und inhaltlich trag-
fähige Kriterien gibt.“28  
Die Definition von Annahmen, Zielen und Kriterien für Wirkungen einer bestimmten 
Hilfe oder Maßnahme erfordert eine intensive Auseinandersetzung aller am Fall be-
teiligten Fachkräfte und Personen (Kinder und Eltern) mit allen relevanten Merkmalen 
und Randbedingungen des jeweiligen Falles.  
Dies stellt nicht nur eine große fachliche Herausforderung in jedem Einzelfall dar. Die 
Einzigartigkeit und Individualität eines jeden Kindes erschwert systematische Be-
obachtungen durch die Fachwissenschaft und Praxisforschung, um zu generalisier-
baren Aussagen über Wirkungszusammenhänge in den Hilfen zur Erziehung zu 
kommen.    
Eine besondere Dringlichkeit, die Wirkungen ambulanter Hilfen zur Erziehung zu un-
tersuchen, ergibt sich in jedem Fall im Kontext von Kindeswohlgefährdung. 
Misshandlung und Vernachlässigung sind kindeswohlgefährdende Umstände des 
Aufwachsens, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Beeinträchtigungen betroffener 
Kinder führen.29 
Die staatliche Intervention im Falle einer festgestellten Kindeswohlgefährdung be-
wegt sich aber immer in einem Spannungsverhältnis zwischen grundlegenden Rech-

                                            
27 Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren im Wesentlichen auf den zusammenfassenden Ausführungen 
von Dr. Heinz Kindler auf dem im Rahmen des Berichtsprozesses durchgeführten Expertenworkshops am 
18.11.2013 in Kiel. 
28 Stefanie Albus (u.a.) (2010): Wirkungsorientierte Jugendhilfe. Abschlussbericht der Evaluation des Bundesmo-
dellprogrammes “Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII“, Münster, S.15. 
29 Franz Moggi F. (2005): Folgen von Kindesmisshandlung: Ein Überblick. In Günther Deegener/Wilhelm Körner 
(Hrsg.): Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Handbuch. Göttingen: Hogrefe, S. 94 ff. 
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ten von Kindern und Eltern. Eine Unterschätzung, aber auch eine Überschätzung von 
Risiken, ein zu intensives Eingreifen, aber auch ein zu wenig intensives Eingreifen 
durch die Fachkräfte der Jugendhilfe kann jeweils schwerwiegende negative Folgen 
für betroffene Kinder und Eltern haben.30     
Vor diesem Hintergrund ist es für die Fachkräfte in den ASDs wichtig, die Wirkungs-
möglichkeiten ambulanter Hilfen zur Erziehung im Falle einer kindeswohlgefährden-
den Situation so genau wie möglich einschätzen zu können.  
Aber auch auf der Ebene fach- und finanzpolitischer Entscheidungen ist der Bedarf 
nach belastbaren empirischen Aussagen über die Wirkungsweisen und Effekte am-
bulanter Hilfen zur Erziehung sehr groß.    
 
Kinderschutz- und Jugendhilfeexpertinnen und -experten weisen auf die Vielfältigkeit 
hinsichtlich der Methoden und Perspektiven hin, die angewendet bzw. eingenommen 
werden müssen, um kontinuierlich systematische und valide Aussagen über die 
Wirksamkeit und die komplexen Wirkmechanismen ambulanter Hilfen treffen zu kön-
nen.31 
Notwendig wären demnach32: 

• Effektivitätsstudien, 
• Effizienzstudien, 
• Nutzer und Adressatenstudien,  
• Prozessstudien.  

Entsprechende Analysen und Untersuchungen sind aufgrund ihrer fachlichen und 
methodischen Erfordernisse aber nur mit hohem personellen und zeitlichen Ressour-
ceneinsatz zu bewerkstelligen33. Dies ist ein Grund, warum es in Deutschland nur 
vereinzelt und wenig systematisch vergleichbare Wirkungsanalysen für den Bereich 
der Hilfen zur Erziehung gibt, dies gilt insbesondere für den Bereich der ambulanten 
Hilfeformen.34    
Etwas häufiger gibt es empirische Studien zu den stationären Hilfen und deren Wirk-
samkeit.35  
Allen Studien gemeinsam ist aber die Tatsache, dass sie nur selten bzw. nur am 
Rande einen ausdrücklichen Bezug zu Fragen von Kindeswohlgefährdung aufwei-
sen.  

                                            
30 Heinz Kindler/Gottfried Spangler (2005): Wirksamkeit ambulanter Interventionen nach Kindesmisshandlung und 
–vernachlässigung – Ein Forschungsüberblick. In: Kindesmisshandlung und –vernachlässigung, 8, 101-116. 
31 Heinz Kindler, 2013, Expertenworkshop 2013 
32 Ebenda. 
33 So können Wirkungen am besten über Kontrollgruppendesigns ermittelt werden. Das heißt, eine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen, die alle einen Bedarf für eine HzE haben, müsste geteilt werden in eine Gruppe, die 
dann eine Hilfe bekommt und eine Gruppe die trotz Bedarf keine Hilfe bekommt. Die Beobachtung der Entwick-
lungen in beiden Gruppen gibt Aufschluss über die Wirkung der eingesetzten Hilfen.  Ein solches Verfahren ist bei 
vorliegendem Hilfebedarf rechtlich als auch ethisch-moralisch nicht zu vertreten. Andere Verfahren sind aber 
ungleich aufwendiger und weniger valide. 
34 Heinz Kindler/Gottfried Spangler (2005), a.a.O, S. 104;  Heinz Kindler (2013) a.a.O.; Michael Macseneare 
(2012): Was wirkt in der Erziehungshilfe? Wirkfaktoren in Heimerziehung und anderen Hilfearten. S.11 ff. Mün-
chen, Basel.; Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts 2013, Umdruck 18/943.   
35 Michael Macseneare (2012) a.a.O. 
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In der Regel gehen mit dem Einsatz von Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere den 
Maßnahmen der Erzieherischen Hilfen gemäß §§ 27 ff. SGB VIII aber bestimmte 
Wirkungsannahmen einher.  Diese folgen sehr häufig einer Art „Alltagslogik“, die z. B. 
besagt, dass eine Hilfe erfolgreich ist, „wenn die Hilfeplanziele erreicht sind und alle 
zufrieden sind.“36  
Eine interviewbasierte aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts zu Erfolgskrite-
rien bei den Hilfen zur Erziehung kommt dabei durchaus zu einem ähnlichen Ergeb-
nis.  Eine Hilfe wird als erfolgreich bewertet, wenn es nicht zu einem Abbruch der 
Hilfemaßnahme seitens der Personensorgeberechtigten kommt.37  
Unklar ist jedoch in diesem „Alltagsverständnis“, welche grundlegenden Prozesse im 
Hilfeverlauf oder welche zusätzlichen Faktoren, die ggf. gar nichts mit der Hilfe an 
sich, sondern mit Kontextfaktoren zu tun haben, eine entscheidende Rolle für den 
Erfolg einer ambulanten Hilfe spielen. 
Deutlich wird auch die allgemeine gesellschaftliche und oft auch politische Erwar-
tung, die mit Hilfen zur Erziehung im Allgemeinen verbunden wird, immer dann, wenn 
die HzE offenbar an ihre Grenzen stoßen. Dies passiert in der Regel, wenn akute 
Kinderschutzfälle – entsprechend medial aufbereitet – bekannt werden und der Um-
stand thematisiert wird, dass betroffene Kinder- und Jugendliche bzw. ihre Familien 
durch das Jugendamt, meist in Form einer ambulanten Hilfe, betreut wurden.38  
 
Der Fokus des vorliegenden Berichtes auf ambulante Hilfen bei Kindeswohlgefähr-
dungen könnte zur Benennung eines sehr einfachen Wirkungskriteriums führen: Ist 
eine Kindeswohlgefährdung abgewendet,  war die (ambulante) Hilfe erfolgreich. Aber 
selbst die relative Engführung der Frage der Wirksamkeit ambulanter Hilfen auf den 
Kontext einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung kann bei genauerem Hinsehen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier nach wie vor ein erhebliches Maß an 
Komplexität vorliegt. 
So tritt Kindeswohlgefährdung in vielfältigen Formen und unterschiedlichen Schwe-
regraden auf. Die Bewertung des Erfolges einer ambulanten Hilfe muss sich immer 
auf die konkreten Merkmale der Kindeswohlgefährdung beziehen. So sind bei einer 
Kindesvernachlässigung die Merkmale der Gefährdung anders ausgeprägt als bei 
einer körperlichen Misshandlung oder sexualisierter Gewalt an Kindern. Zudem ist 
von unterschiedlichen Ursachen und Bedingungskonstellationen auszugehen. Ent-
sprechend vielfältig sind die im jeweiligen Einzelfall eingesetzten Hilfen und Maß-
nahmen, um eine drohende Kindeswohlgefährdung zu verhindern oder einer bereits 
eingetretenen Gefährdung des Kindeswohls zu begegnen. 
Die Ergebnisse wirkungsorientierter Forschung in diesem Bereich bewegen sich aus 
den benannten Gründen auf der Ebene von „am besten untersuchter Konzepte“ im 
und zeigen „erfolgversprechende“ Faktoren auf39:    
Demnach kristallisieren sich folgende Wirksamkeitsfaktoren im Sinne eines positiven 
Hilfeeffektes in der Praxisforschung heraus:   
                                            
36 Heinz Kindler 2013, Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel. 
37 Christine Gerber (2013), Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel.  
38 Michael Macseneare (2012) a.a.O. S.8. 
39 Heinz Kindler(2013), Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel.  
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• Der Hilfeansatz muss mit der Möglichkeit des Hilfezugangs zu einer Familie zu-
sammenpassen. Ist dies nicht gegeben, besteht die Gefahr, dass die Hilfe ins 
Leere läuft, weil die Familie gar nicht erreicht wird.  

• Oft führt die Kombination von SPFH-Regelleistungen mit speziellen Hilfeangebo-
te, z. B. aus dem Bereich der Suchthilfe, psychologischer Dienste, Frühförderung 
–  zu einem längerfristigen Hilfeerfolg, da gegebenenfalls auslösende Faktoren 
für Erziehungsschwierigkeiten positiv verändert werden können. Auch hier ist ei-
ne Passung notwendig. 

• Als sehr wichtig wird beschrieben, dass diejenigen Hilfekonzepte am erfolg-
reichsten sind, die an der Alltagspraxis der betroffenen Familien ansetzen und 
dies vorausschauend tun. Dies bedeutet auch eine unbedingte Beteiligungsorien-
tierung bei der Hilfeerbringung seitens der öffentlichen und freien Träger der Ju-
gendhilfe. Die Hilfe muss an die Sichtweise der Familie anschlussfähig sein.  

• Es bedarf einer erfolgreichen Ko-Produktion zwischen den Fachkräften und der 
durch HzE unterstützten Familie und deren Umfeld.  

Als zentraler negativer Wirkfaktor wird eine oft nicht ausreichende und angemessene 
Dauer ambulanter Hilfen benannt. Eine längerfristige Anlage der Hilfe sei aber not-
wendig, um nachhaltige Veränderungen in den Familien herbeizuführen. In diesem 
Sinne wäre der Umstand „Nichtabbruch der Hilfe“ tatsächlich auch als ein wichtiges 
Erfolgskriterium anzusehen.40  
Da von Fachexpertinnen und -experten bundesweit ein Trend zu einer Verkürzung 
der Hilfedauer kritisiert wird, ist dies ein Umstand, der als problematisch einzuschät-
zen ist.41 Für Schleswig-Holstein ist dieser Trend allerdings nicht zu verzeichnen, hier 
steigt die durchschnittliche Dauer ambulanter Hilfen im Landesdurchschnitt leicht an 
(vgl. Abschnitt 2 des Berichtes). 
 
Grundsätzlich ist an dieser Stelle zusammenzufassen, dass die Wirkungen und die 
zugrundeliegenden Wirkungsmechanismen ambulanter Hilfen im Kontext von Kin-
deswohlgefährdung auf das deutsche Jugendhilfesystem bezogen bisher wenig sys-
tematisch empirisch erforscht sind.  
 
3.2 Veränderung von Strukturen und Rahmenbedingunge n in den Jugendäm-

tern und Auswirkungen auf Hilfeformentscheidungen 42 
 

Auf der Ebene fachpolitischer Abstimmungen und Diskussionsprozesse zwischen 
Bund, Länder und Kommunen wird häufig die Überlegung geäußert, dass die struktu-
rellen Rahmenbedingungen der ASDs einen nicht unerheblichen Einfluss auf deren  
Entscheidungs- und Arbeitsprozesse haben. In der Regel wird vor dem Hintergrund 
einer ansteigenden Aufgabenfülle auf nicht ausreichende Ressourcen verwiesen.  
                                            
40 Christine Gerber (2013) Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel.   
41 Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts 2013, Umdruck 18/943.; Jens Pothmann (2013) Monitor HzE, 
Dortmund. 
42 Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren im Wesentlichen auf den zusammenfassenden Ausführungen 
von Prof. Gissel-Palkovich auf dem im Rahmen des Berichtsprozesses durchgeführten Expertenworkshops am 
18.11.2013 in Kiel.     
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Es ist eine plausible Vermutung, dass dies auch die Hilfeprozesse im Kontext kin-
deswohlgefährdender Situationen beeinflusst.   
In diesem Zusammenhang wird aber durch die Experten und Expertinnen auch da-
rauf verwiesen, dass in Deutschland bisher keine Studie einen Zusammenhang von 
strukturellen Merkmalen des Jugendhilfesystems und der Häufigkeit bzw. dem Ver-
lauf von Gefährdungsfällen empirisch belegt hat.43  
Gleichwohl ist dieser vermutete Einfluss der Rahmenbedingungen der ASDs  auf Hil-
feprozesse Inhalt fortwährender fachlicher Auseinandersetzungen, wie Prof. Ingrid 
Palkovich auf dem benannten Exoertenworkshop ebenfalls ausführt. Sie weist auf die 
im Folgenden beschriebenen Entwicklungen hin, die mit Blick auf Kinderschutzas-
pekte kritisch zu hinterfragen wären.44  
 
Es kommt zu einer steigenden Komplexität in den Strukturen und Rahmenbedingun-
gen der ASDs. Dieser Wandel betrifft in erster Linie das Organisationssystem der 
ASDs. Er ist folgendermaßen gekennzeichnet: 

• Differenzierung der Arbeit der Jugendämter in viele, verschiedenartige Teilpro-
zesse (z.B. Falleingang, Verteilungskoordination, Fallmanagement, Clearing);  

• Gleichzeitigkeit der Arbeit multiprofessioneller Teams und Teams mit spezieller 
Fachlichkeit;  

• Räumliche Veränderungsprozesse (z.B. Sozialraumorientierung, Dezentralisie-
rung); 

• Steigerung der Interaktions- und Kommunikationsdichte in und zwischen den 
verschiedenen Teams und Arbeitseinheiten in den Jugendämtern, insbesondere 
den ASDs. 

Dieser Wandel erzeugt einen hohen Optimierungsdruck in der Organisation mit Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Fachkräfte, die nach Expertenaussagen zunehmend mit 
Optimierungsverfahren zu tun haben. Diese dienen auch der Absicherung der Arbeit 
der ASDs, die gerade im Falle akuter Kindeswohlgefährdungen den Nachweis regel-
gerechter und fachlich angemessener Arbeit zu erbringen haben. 
Der beschriebene Wandel im Organisationssystem ist nicht naturgegeben sondern 
reagiert auf Anforderungen, die durch die Gesellschaft (Öffentlichkeit, Politik) an das 
Jugendhilfesystem herangetragen werden und ist mit klaren Zielvorgaben versehen. 
Ziel dieses Wandels ist eine Verbesserung der Effekte der Hilfen zur Erziehung, die 
durch eine höhere Passgenauigkeit der Hilfen erreicht werden soll. Hierfür wird ver-
sucht, Verfahren (Hilfeplan, Diagnostik, Fallbesprechung/Beratung) so weit es geht 
zu standardisieren.  
Auf der Ebene der Fachlichkeit erfordert dies eine Ausdifferenzierung des Hilfeplan-
verfahrens gemäß § 36 SGB VIII mit folgenden Ebenen:    

• differenzierte Hilfeplandokumente, 
• sozialpädagogische Diagnoseverfahren, 

                                            
43 Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts 2013, Umdruck 18/943. 
44 Ingrid Gissel-Palkovich (2013), Expertenworkshop ambulante Hilfen, Kiel.  
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• standardisierte Fallberatungen. 

Hinzu kommen notwendige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Ausarbeitung und Umsetzung angepasster Kooperationsvereinbarungen sowie die 
Einführung, Anwendung und Auswertung EDV-gestützter Dokumentationsverfahren. 
 
Diese Entwicklungen haben durchaus positive Wirkungen aus Sicht der Organisation. 
Möglich werden durch die beschriebenen Prozesse im Idealfall: 

• eine bessere Kostenkontrolle,  
• Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, 
• Handlungssicherheit.  

Auf der Interaktionsebene zwischen den Fachkräften und anderen Professionen 
kommt es im Idealfall zu einem verbesserten und gemeinsam erarbeiteten Fallver-
ständnis sowie zu einer besseren Beteiligung der Eltern, Kinder und Jugendlichen. 
 
Als negative Folgen dieses Wandels wird andererseits von einer zunehmenden Ar-
beitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ASDs ausgegangen. Die-
se wird oft durch neue, nicht immer ausgereifte Vorlagen und Dokumente verstärkt. 
Die hohe Kommunikationsdichte erfordert zudem eine dichte Taktung von Arbeitstref-
fen und Besprechungen, was die Gefahr einer ineffizienten Meetingkultur birgt, wenn 
man nicht wiederum ausreichend Zeit in die entsprechenden Fortbildungen und Qua-
lifizierungen investiert.       
Als entscheidender negativer Faktor aus der Kinderschutzperspektive muss aber die 
Gefahr bzw. der oft schon eingetretene Umstand abnehmender Beratungszeiten mit 
den Familien benannt werden. 
 
Aus der Fachpraxis selbst wird dieser Eindruck bestätigt: Es fehle oft die Zeit für die 
Arbeit mit den Familien, Kindern und Jugendlichen im Hilfebezug45. Das    
Interaktionssystem – das direkte, kommunikative Miteinander in der konkreten Fall-
arbeit- tritt gegenüber formalisierten Verfahrensabläufen sowie Dokumentations- und 
Kontrollerfordernissen in den Hintergrund. Notwendig ist aber eine Stärkung dieses 
direkten Interaktionssystems zwischen allen Beteiligten an der konkreten Fallarbeit, 
um die notwendige Aufmerksamkeit und Achtsamkeit z. B. bei Gefährdungseinschät-
zungen oder bei der Beurteilung des Verlaufes einer SPFH zu erhalten. 
Hier liegen derzeit wichtige Herausforderungen für die Fachpraxis. 
„Sie bestehen beispielsweise in einer fachlich angemessenen, das heißt theorieba-
sierten und methodisch geleiteten Ausgestaltung der Arbeit mit den Adressat/innen, 
für die immer weniger Zeit zur Verfügung steht und die gleichzeitig durch Standardi-
sierung immer effizienter und effektiver werden soll.“46  
 
                                            
45 Ingrid Gissel-Palkovich (2013), Expertenworkshop ambulante Hilfen, Kiel.  
 
46 Ingrid Gissel-Palkovich/Herbert Schubert (2010): Gelingende Praxis des ASD im Spannungsfeld zwischen 
Organisation und Interaktion. In: Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Wirtschaft und Soziales 
(Hrsg.): Standpunkt Sozial, Hamburger Forum für Soziale Arbeit und Gesundheit, Heft 2, S. 43-51. 
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3.3. Ambulante Hilfeformen – Kinderschutz zwischen Hilfe  und Kontrolle 47 
 
Das Wissen und die Erkenntnis, dass sich Kinderschutzmaßnahmen immer im 
Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle bewegen, bestimmt die Kinderschutz-
debatte seit langem. Abhängig von der professionellen Perspektive, aber auch der 
jeweils individuellen Haltung und Auffassung tendieren die Meinungen darüber, ob 
Hilfe oder Kontrolle im Kinderschutz im Vordergrund stehen sollten, in die eine oder 
andere Richtung. Diese Ambivalenz wird auch in der Gesamtschau der Stellungnah-
men der Expertenanhörung deutlich und war zentraler Diskussionspunkt auf dem 
Expertenworkshop des MSGFG.   
 
In den ambulanten Hilfeformen der HzE finden sich oft beide Perspektiven  - Hilfe 
und Kontrolle – gleichzeitig. Dabei folgt die Konstruktion der Hilfen zur Erziehung im 
SGB VIII dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und konkret dem Prinzip „Hilfe vor 
Eingriff“48. 
Sowohl in der Kinderschutzdebatte als auch in der damit verbundenen Diskussion 
um die Entwicklung der Hilfen zur Erziehung – und hier insbesondere der ambulan-
ten Hilfen – wird von den Fachexpertinnen und Fachexperten darauf verwiesen, dass 
entstehende Ambivalenzen in erster Linie dann zu negativen Folgen führen können, 
wenn z. B. Kontrollaufträge bei einer ambulanten Hilfe nicht explizit thematisiert wer-
den. In einem solchen Fall sind Hilfe und Kontrolle nicht produktiv aufeinander bezo-
gen. 
Als problematisch anzusehen ist die Tatsache, dass ambulante Hilfen „anfällig für 
verdeckte Kontrollaufträge“ sind.49  Das heißt, dass z.B. eine Sozialpädagogische 
Familienhilfe installiert wird, um eine Familie im Auge zu haben. Die eigentliche Hilfe 
kann dadurch in den Hintergrund geraten. 
Ein zentrales Ergebnis des im Rahmen dieser Berichterstattung durchgeführten Ex-
pertenworkshops des MSGFG zu ambulanten Hilfen im Kontext von Kindeswohlge-
fährdung ist das klare Plädoyer50, Ambivalenzen und Unsicherheiten im ambulanten 
Hilfeprozess als normal zu akzeptieren und nicht zu negieren, sondern stattdessen 
konstruktiv in den Prozess einzubringen. Hilfe und Kontrolle sind demnach kein Ge-
gensatzpaar. Vielmehr sind Hilfe und Kontrolle als zwei Schalen einer Waage zu be-
trachten, die in der Balance gehalten werden müssen. Diese Balance sei wichtig, um 
ambulante Hilfeleistungen auch im Kontext von Kindeswohlgefährdung erfolgreich zu 
gestalten. 
An diesem Punkt wird in der Diskussion ein inhaltlicher Bezug zu den Aussagen von 
Prof. Gissel-Palkovich hergestellt: Gerade bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 
bzw. des Verdachtes auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung erfordern ambulante 
Hilfen eine besondere Sorgfalt und Achtsamkeit. Beides kann nur gewährleistet wer-

                                            
47 Grundlage dieses Abschnittes sind die Ausführungen von Prof. Christian Schrapper auf dem Expertenworkshop 
am 18.11.2013 in Kiel.   
48 Stellungnahme Reinhard Wiesner, 2013, Umdruck 18/955.   
49 Stellungnahme Christian Schrapper, 2013, Umdruck 18/922. 
50 Zentrale Aussage und Diskussionsergebnis des Beitrages von Prof. Christian Schrapper, Universität Koblenz-
Landau, Expertenworkshop „Wirksamkeit ambulanter Hilfen bei Kindeswohlgefährdung“, Kiel, 18.11.2013.  
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den, wenn das kommunikative Miteinander von Fachkräften der ASDs und der freien 
Träger der Jugendhilfe erhalten und weiter gestärkt wird (vgl. Abschnitt 3.2).   
Um notwendige Kontrollaufgaben bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in 
einen ambulanten Hilfeprozess zu integrieren, seien nach Aussagen Prof. Schrap-
pers51 folgende Dinge zu berücksichtigen: 

• Kontrolle ist nur gerechtfertigt, wenn sie mit nützlicher Hilfe verbunden ist; 
• Kontrolle und Gegenkontrolle sind strukturell zu verankern und abzusichern; 
• Kontrolle muss methodisch gestaltet werden; 
• Kontrolle muss als Haltung und Handwerkszeug immer wieder selbstkritisch 

reflektiert werden.  

Diese Kontrolle ist durch Auflagen zu gewährleisten, bei denen die folgenden Fragen 
zu beantworten sind: 

• Sind Auflagen konkret? 
• Sind Auflagen begründet? 
• Sind Auflagen zu schaffen? 
• Sind Auflagen kontrollierbar? 
• Wahren Auflagen den Respekt? 
• Laden Auflagen zur Mitwirkung ein? 
• Ermöglichen Auflagen Selbstwirksamkeit? 

Eine derartige Fallarbeit, die im Rahmen einer ambulanten Hilfe Kontroll- und Hil-
feaspekte produktiv miteinander verbindet, erfordert gut ausgebildete Fachkräfte, die 
kontinuierlich weiterqualifiziert werden, um sie zu einer methodischen Fallarbeit zu 
befähigen.   
Hierzu gehört auch, dass problematisch verlaufende Hilfeprozesse bzw. Kinder-
schutzfälle in jedem Fall öffentlich und fachlich aufgearbeitet werden.     
Ziel einer derartigen Fallarbeit im Bereich ambulanter Hilfeleistungen ist es, eine 
Herausnahme des Kindes aus der Familie zu verhindern und in der Familie eine Si-
tuation herzustellen, die das Kindeswohl gewährleistet. 
Denn auch eine, in Fällen von Kindeswohlgefährdung manchmal unbedingt notwen-
dige, Herausnahme des Kindes aus dem gefährdenden Familienumfeld, stellt eine 
erhebliche Belastung für den weiteren Lebensweg von Kindern und Jugendlichen 
dar.52 
Hinzu kommt, dass eine Herausnahme des Kindes aus der Familie und die Unter-
stützung in Form einer stationären Hilfe, manchmal nur die „vermeintlich sichere Lö-
sung“ im Falle einer festgestellten Kindeswohlgefährdung ist.53 Auch in stationären 
Einrichtungen und in Pflegefamilien kann es zu Kindeswohlgefährdungen kommen, 
weshalb sich die Notwendigkeit der Qualitätsentwicklung im Kinderschutz unbedingt 
auch auf die stationären Hilfen zur Erziehung beziehen muss.                 
 

                                            
51 Ebenda. 
52 Stellungnahme des Deutschen Instituts für Jugendhilfe- und Familienrecht, 2013, Umdruck 18/992. 
53 Christian Schrapper (2013), Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel. 
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3.4  Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trä gern  im Kontext der Ge-
währung ambulanter Hilfen zur Erziehung  

Die bisherigen Ausführungen und Darstellungen auf der Basis der Stellungnahmen 
und Einschätzungen der Expertinnen und Experten im Rahmen der schriftlichen An-
hörung als auch auf dem Workshop, weisen sehr deutlich darauf hin, dass umfas-
sende Kompetenzen der beteiligten Fachkräfte im Fallverlauf unerlässlich sind.  
Hierbei sind die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein 
ganz einhellig einer Meinung.  
Die notwendigen Fragen bei der Entscheidung, welche Hilfe für Familie, Kinder und 
Jugendliche im Falle einer Gefährdung geeignet ist, umfassen die folgenden Aspekte 
(vgl. gemeinsame Stellungnahme Kinderschutz-Zentren und DKSB Schleswig-
Holstein): 

• Erlangung bzw. Schaffung eines realistischen Problembewusstseins, 
• Reflexion der eigenen Problemsicht, 
• Schaffung von Akzeptanz auf Seiten der Familie,  
• Kenntnisse aller Risikofaktoren, 
• Kenntnisse aller Ressourcen für den Hilfeprozess. 

Diese Fragen müssen in einem kontinuierlichen diagnostischen Prozess und im 
Rahmen einer regelmäßig stattfindenden Risikoabwägung im Zusammenspiel meh-
rerer Fachkräfte immer wieder neu beantwortet und bearbeitet werden. Wichtig ist 
hierbei, dass der Kontakt zur Familie und dem Kind oder Jugendlichen nicht abbricht 
und alle Schritte, Maßnahmen mit ihrer Beteiligung entschieden und umgesetzt wer-
den. 
Ein solcher Prozess benötigt Zeit und Raum für alle beteiligten Fachkräfte. Zeit und 
Raum, um das notwendige kommunikative Miteinander (vgl. Abschnitt 3.2) zu gestal-
ten und die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber der Familie und den Kin-
dern und deren Problemlagen und Ressourcen aufrechtzuerhalten. 
Ist dies gegeben, können ambulante Hilfeformen auch bei einer vorliegenden Kin-
deswohlgefährdung eine geeignete Hilfe sein. Ob eine ambulante Hilfe geeignet er-
scheint oder nicht, muss aber in jedem Einzelfall geklärt werden. Dies betonen auch 
die öffentlichen Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein.54  
Ist dieser Raum nicht gegeben, bestimmen Zeitmangel und unzureichende Kommu-
nikation zwischen allen Beteiligten den Hilfeprozess. Dann besteht die Gefahr von 
Fehlern im Prozess, die zu Situationen führen, in denen das Kindeswohl im Rahmen 
einer ambulanten Hilfe zur Erziehung nicht mehr gewährleistet werden kann. 
Im Rahmen der Expertenanhörung verweisen die Vertreterinnen und Vertreter der 
freien Träger sehr klar auf die Bedeutung fester und verbindlicher Vereinbarungen 
zwischen freien und öffentlichen Trägern.  

                                            
54 Stellungnahmen des Städte- und Landkreistages  Schleswig-Holstein Umdruck 18/959 und Umdruck 18/1020.   
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Als wesentliche Inhalte, die als verbindliche Standards für die Zusammenarbeit zwi-
schen den freien und öffentlichen Trägern festgelegt werden sollten, benennt z. B. 
das Diakonische Werk Schleswig-Holstein55: 

• qualifiziertes Personal in dauerhaften, sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen, 

• Personalschlüssel, die eine verlässliche und engagierte ambulante Betreuung 
gewährleisten, 

• dienst- und fachaufsichtliche Reflexions- und Kontrollmechanismen.    

Um die Entwicklung derartiger Standards in der Fläche zu befördern, verweisen Ver-
bände der freien Träger in ihren Stellungnahmen auch auf die Möglichkeit von Rah-
menleistungsvereinbarungen, die zwischen öffentlichen und freien Trägern geschlos-
sen werden, insbesondere für die Umsetzung des § 31 SGB VIII – Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe. 
 
Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion auf dem Expertenworkshop war, dass am En-
de jedes Jugendamt und jeder ASD vor allen Dingen konzeptionell und methodisch 
vorgehen muss. Wichtig sei dabei weniger das konkrete Konzept, sondern vielmehr 
die Tatsache des methodischen und reflektierten Vorgehens an sich.56  
 
Auf dem Workshop stellte der Kreis Dithmarschen sein methodisches und konzeptio-
nelles Vorgehen vor.57 
Im Kern wird ein abgestuftes Verfahren der Kontrolle in der Einzelfallarbeit darge-
stellt. Im Leistungsbereich steht die gemeinsame Erfolgskontrolle von ASD und Per-
sonensorgeberechtigten im Mittelpunkt. Wenn jedoch eine Hilfe und/oder Maßnahme 
im Gefährdungsbereich verortet ist, wird mit klaren Aufträgen und Auflagen bei 
gleichzeitiger Kontrolle durch das Jugendamt mit den Trägern und den Personensor-
geberechtigten gearbeitet. 
Sozialraumteams wenden bei jedem Falleingang ein standardisiertes Verfahren zur 
Risiko- bzw. Gefährdungseinschätzung an. Dabei werden Schritt für Schritt der 
Sachverhalt, das Problembewusstsein und die Kooperationsbereitschaft der Perso-
nensorgeberechtigten, die vorhandenen Ressourcen sowie mögliche Lösungsansät-
ze geklärt. Abhängig vom Ergebnis dieser Ersteinschätzung erfolgen die weiteren 
Schritte (z.B. Hausbesuche) und die konkrete Hilfeplanung. 
Es wird deutlich, dass im Falle einer Kindeswohlgefährdung bzw. des Verdachtes auf 
eine Kindeswohlgefährdung die Beachtung und Umsetzung folgender Maßgaben im 
Hilfeprozess entscheidend sind: 
Es geht um Klarheit und explizite Kommunikation zwischen allen Beteiligten im Hilfe-
prozess. Dies umfasst die folgenden Punkte58:  

                                            
55 Stellungnahme des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein Umdruck 18/927. 
56 Christian Schrapper (2013), Expertenworkshop Ambulante Hilfen, Kiel. 
57 Die Vortragsfolien befinden sich im Anhang zu diesem Bericht.   
58 Dithmarschen, Expertenworkshop Ambulante Hilfen Kiel 2013. 
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• Eltern muss die Aufgabe von Regionalem Sozialen Dienst und Freiem Träger 
klar sein (Verhältnis öffentlicher und freier Träger im Hilfeprozess). 

• Eltern müssen über alle Konsequenzen im Hilfeprozess informiert sein. 
• Mitteilungspflichten und Kontrollbesuche müssen klar benannt und geklärt 

werden. 
• Mit Hilfebeginn müssen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung schriftliche 

Vorgaben über einen normalen Hilfeplan hinaus erstellt werden, z. B. Schutz-
plan, Kinderschutzhilfeplan.  

Diese Maßgaben müssen unabhängig von der konkreten Hilfeform beachtet werden. 
Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten in der Kommunikation zwischen Jugend-
amt, freiem Träger und Personensorgeberechtigten und/oder den Kindern und Ju-
gendlichen können zu schweren Fehlverläufen der Hilfen im Kontext vorliegender 
Kindeswohlgefährdungen führen.  
Für die konkrete Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Freien Trägern in der 
Jugendhilfe werden die folgenden Aspekte hervorgehoben: 

• einheitliche Sprache, 
• Entwicklung gegenseitigen Vertrauens,  
• gemeinsame Fortbildungen 
• aktive Elternarbeit, Ressourcen stärken, passgenaue Hilfen ermöglichen � 

loslösen vom „Schubladendenken“59, 
• Entwickeln einer gemeinsamen Fehlerkultur, d.h. aus Fallverläufen lernen, 
• fortlaufende Weiterentwicklung der eigenen Arbeitsmittel z. B. Anpassung von 

Formularen.  

In der Diskussion dieser Aspekte wird durch die Diskussionsteilnehmerinnen und –
teilnehmer auf dem Workshop der Aspekt der Klarheit in Bezug auf  Auftrag und Zie-
le, abgestimmte Verfahren sowie Gefährdungseinschätzung noch einmal deutlich 
herausgestrichen.  
 
3.5 Was sonst? Weitere Einflussfaktoren   

 
Sehr schnell bewegte sich die Diskussion auf dem Expertenworkshop des MSGFG 
im Bereich genereller Fragen zu Entwicklungen im Kinderschutz.  
Deutlich wurde: Kinderschutz gelingt nicht alleine durch die wichtige Arbeit der freien 
und öffentlichen Träger der Jugendhilfe in den Kommunen.  Gelingender Kinder-
schutz erfordert ganzheitliches Denken sowie konzeptionelles, fachlich fundiertes 
Vorgehen. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu und hat mittlerweile Einzug in die Landes- und Bun-
desgesetzgebung gefunden. So regelt das Bundeskinderschutzgesetz im Artikel 1 
(KKG) Vernetzung, Kooperation und Information im Kinderschutz und bezieht ganz 
explizit Akteure außerhalb des Jugendhilfesystems in die Verantwortung für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen mit ein. Das Landeskinderschutzgesetz 

                                            
59 Das heißt zum Beispiel auch kombinierte Hilfen bzw. Hilfeformübergreifende Ansätze. 
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Schleswig-Holstein regelt bereits seit 01.04.2008 die multiprofessionelle und interdis-
ziplinäre Vernetzung und Kooperation im Kinderschutz. 
So soll ermöglicht werden, dass gute Kinderschutzarbeit nicht an den Schnittstellen 
zwischen verschiedenen SGB-Leistungsbereichen (Jugendhilfe – Gesundheit) oder 
verschiedenen Handlungs- und Entscheidungsebenen (Jugendhilfe – Schule; Ju-
gendhilfe – Justiz) scheitert. 
Als besondere Herausforderungen für gelungene Hilfeprozesse wird nach wie vor auf 
die problematischen Schnittstellen zum Gesundheitsbereich, zum Bildungsbereich 
und zur Justiz hingewiesen.  
Klarheit und Wahrheit bei der Formulierung von Aufträgen und Auflagen bei ambu-
lanten Hilfen zwischen freiem und öffentlichem Träger nützen wenig, wenn es z. B. 
keine wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Familiengericht 
gibt und es hier zu gegenläufigen Meinungen und Entscheidungen kommt. Eine am-
bulante Hilfe ist evtl. nicht erfolgreich, wenn sie nicht mit einer psychotherapeuti-
schen Leistung nach dem SGB V kombiniert werden kann, weil es aufgrund fehlen-
der Kenntnisse oder Kooperationsmöglichkeiten zu keinen Vereinbarungen zwischen 
den verschiedenen Leistungsträgern kommt.       
 
Als weiterer wesentlicher Aspekt, der in den Hilfeprozessen bzw. den Arbeitsprozes-
sen der ASDs und denen der freien Träger zur Geltung kommen muss, ist die Be-
rücksichtigung der Perspektive der Kinder. 
Die Diskussion der Expertinnen und Experten nimmt dabei eine aktuell vermehrt ge-
äußerte Kritik an der Arbeit im Kinderschutz auf, der zufolge die Hilfen und Prozesse 
zu sehr durch die Erwachsenenperspektiven geprägt seien.60 Kindliche Bedürfnisse 
müssen im gesamten Einschätzungs- und Hilfeprozess besser erkannt und auch be-
nannt  werden. 
Auch hierzu bedarf es sowohl umfassender als auch spezieller Fachkenntnisse der 
Fachkräfte in der Jugendhilfe, die fortlaufend angepasst und reflektiert werden müs-
sen.  
 
  

                                            
60 Vgl. Doris Bühler-Niederberger (2013): Professionelle Briccolage – Situation im Kinderschutz. Vortrag im Rah-
men der Sitzung der AG „Lernen aus problematischen Kinderschutzverläufen“ beim Nationalen Zentrum für Frühe 
Hilfen. Berlin  
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4. Schlussfolgerungen 
Wirksamkeitsfaktoren: Ambulante Hilfeformen und ihr e Angemessenheit bei 
Kindeswohlgefährdung 
Maßnahmen des Landes als überörtlicher Jugendhilfet räger  

Die besondere Leistung des Berichtes liegt darin, dass praxisorientierte, fachlich fun-
dierte Hinweise und wertvolle Orientierungen für die Arbeit der freien und öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe zusammengetragen und gebündelt dargestellt werden und als 
Arbeitshilfe zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bestätigt sich, dass der Weg, den das 
Land als überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben im Bereich Fortbildung, Qualifizierung und Qualitätsentwicklung einge-
schlagen hat, der richtige ist.  
 
Mit diesem Bericht konnte herausgearbeitet werden, dass ambulante Hilfen im Kon-
text von Kindeswohlgefährdung unter bestimmten Bedingungen wirksam sein kön-
nen. Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse des Berichtes, dass Entscheidun-
gen über Hilfen und Eingriffe bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung grund-
sätzlich konkret auf den Einzelfall bezogen getroffen werden müssen. Ein erfolgrei-
cher Hilfeprozess im Sinne der Sicherung des Kindeswohls hängt immer von der Be-
rücksichtigung vieler verschiedener Faktoren durch die handelnden Fachkräfte vor 
Ort ab.  
 
Zusammenfassend lassen sich die folgenden positiven Aspekte und Wirksamkeits-
faktoren für ein Gelingen ambulanter Hilfen im Kontext von Kindeswohlgefährdung 
hervorheben: 

• Beteiligungsorientierung in den Entscheidungs- und Hilfeprozessen; 
• Wertschätzung gegenüber den betroffenen Familien und Kindern; 
• Anschlussfähigkeit der Hilfen an Alltagspraxis der betroffenen Familien und 

Kinder; 
• Kombination ambulanter Hilfen mit Spezialhilfen, z.B. psychotherapeutische 

Maßnahmen oder Hilfen für Suchterkrankte; 
• grundsätzlich methodisches und konzeptionelles Vorgehen in den Jugendäm-

tern – ganzheitliches Denken; 
• Entscheidungstransparenz und klare, explizite Kommunikation zwischen allen 

Beteiligten im Hilfeprozess;  
• Klarheit von Aufgaben, Rollen und Zuständigkeiten aller Beteiligten im Hilfe-

prozess; 
• kontinuierliche Reflexion und Überprüfung von Verfahren, Handlungs- und 

Entscheidungsprozessen – bezogen auf jeden Einzelfall als auch auf die Ge-
samtheit der Hilfestrukturen.  

 
Diese positiven Wirksamkeitsfaktoren sind in den Strukturen und Handlungsprozes-
sen der Jugendhilfe verortet und können bei entsprechender Berücksichtigung im 
Ergebnis erfolgreiche Hilfeprozesse gewährleisten, die das Kindeswohl sichern. 
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Die benannten Faktoren kommen vor allen Dingen durch eine entsprechend gestalte-
te Hilfeplanung zur Geltung. Eine bedarfs- und situationsangemessene Hilfeplanung 
ist für den Prozess der Leistungserbringung in den erzieherischen Hilfen unerlässlich. 
Nur auf der Grundlage eines klaren und transparenten Hilfeplanes, der von den 
Fachkräften der Jugendämter mit Beteiligung der betroffenen Familien, Kinder und 
Jugendlichen entwickelt wird, lassen sich Hilfeprozesse bedarfsgerecht gestalten und 
bieten die notwendigen Anhaltspunkte für eine Bewertung und Beurteilung der Hilfen. 
Dies trägt zur Gewährleistung eines umfassenden Kinderschutzes bei.  
Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich in diesem Zusammenhang - wie einleitend 
bereits erwähnt – aktiv an der Erarbeitung bundesweiter Handlungsempfehlungen zu 
den Qualitätskriterien einer gelingenden Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII. Diese 
Handlungsempfehlungen werden zur weiteren Qualitätsentwicklung in den Hilfen zur 
Erziehung beitragen. 
 
Die in diesem Bericht gebündelt dargestellten positiven Wirksamkeitsfaktoren in ge-
eigneter Weise im Hilfeprozess zu berücksichtigen, erfordert bei den örtlichen Trä-
gern der Jugendhilfe, denen die Erfüllung der Leistungen und die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach dem SGB VIII zugewiesen ist (§ 85 Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 47 Abs. 
1 JuFöG SH) gut ausgebildetes Personal, welches regelmäßig fortgebildet und be-
darfsgerecht qualifiziert werden muss. 
Fachlich und methodisch gut ausgebildete und weiterqualifizierte Fachkräfte sowie 
multiprofessionelle Vernetzung und Kooperation sind wichtige Faktoren bei der Er-
bringung erzieherischer Hilfen. Sie tragen dazu bei, dass die in Kinderschutzfällen oft 
so schwierigen Entscheidungen über die richtigen Hilfen dem Kindeswohl entspre-
chend getroffen werden können und die Arbeit der öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe in und mit den Kindern und Familien als auch in den verschiedenen pro-
fessionellen Arbeitsbezügen erfolgreich gestaltet werden kann. Dem Land sind als 
überörtlicher Träger der Jugendhilfe für die Umsetzung seiner Aufgaben im Bereich 
Jugendhilfe in diesem Kontext überwiegend beratende, fördernde, planende und an-
regende Aufgaben zugewiesen (§ 85 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 49 JuFöG SH).  
 
Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen und Projekte des Landes und seiner 
Kooperationspartnerinnen und -partner tragen zu einer umfassenden Qualitätsent-
wicklung im Kinderschutz bei. Sie sind integraler Bestandteil der Kinderschutzstrate-
gie des Landes Schleswig-Holstein und fokussieren entsprechend der gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben vor allen Dingen auf strukturfördernde Maßnahmen in 
den Bereichen Qualifizierung, Vernetzung und Kooperation.    
Dabei folgt das Land Schleswig-Holstein der Erkenntnis, dass Kinderschutz nur als 
Gesamtsystem wirken kann. Jugendhilfe muss in einem ganzheitlichen und interdis-
ziplinären Kontext agieren, um bei der Gewährung erzieherischer Hilfen bei Kindes-
wohlgefährdung einen umfassenden Kinderschutz gewährleisten zu können. Dazu 
gehören Vernetzung im Sozialraum (Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen) und wert-
schätzende Kooperation an den wichtigen Schnittstellen zum Gesundheitswesen 
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(Frühe Hilfen, Erwachsenen-, Kinder und Jugendpsychiatrie) sowie zur Justiz bei Tä-
tigwerden der Familiengerichte.   
 
Bereits in der Umsetzung des Kinderschutzgesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
wurden Fortbildungen und Qualifizierungen zu aktuellen Fachfragen vom MSGFG 
gemeinsam mit der landesweiten Informations- und Fortbildungsstelle Kinderschutz 
beim Deutschen Kinderschutzbund LV S-H e. V. durchgeführt wie z. B. zum Thema 
„Kinder psychisch kranker Eltern“. Ebenso hat das MSGFG die professionsübergrei-
fende Kooperation durch die Schaffung des landesweiten Fachforums Kinderschutz 
befördert sowie den Auf- und Ausbau der Netzwerkarbeit nach §§ 8 und 12 Kinder-
schutzgesetz unterstützt – wie z.B. durch regelmäßige landesweite Fachaustausche 
für die lokal und regional agierenden Kinderschutzakteure. In diesen Fachaustau-
schen werden auch immer wieder Fragen der lokalen Kinderschutzakteure zur kon-
kreten Fallarbeit in den Hilfen zur Erziehung bei Kindeswohlgefährdung erörtert. Das 
zeigt, wie wichtig die Ergebnisse dieses Berichtes für die Fachpraxis sind.  
Das Land greift im Rahmen dieser Fachaustausche inhaltliche Impulse auf und setzt 
diese um. So standen z.B. beim letzten Fachaustausch der Kooperationskreise im 
Herbst 2013 Fragen anonymer Fallbesprechungen bei Kindeswohlgefährdung im 
Mittelpunkt. Der nächste Fachaustausch wird sich mit Fragen der Kooperation von 
Jugendhilfe und Justiz bei Entscheidungsprozessen im Kontext von Kindeswohlge-
fährdungen auseinandersetzen. Die Rückmeldungen der Fachpraxis  zu diesen lan-
desweiten Fachaustauschen sind regelmäßig positiv. 
  
Die Arbeit der lokalen Netzwerke und Kooperationskreise zeigt auch immer wieder, 
wie wichtig die Kinderschutzarbeit an den Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Systemen ist. Das Land unterstützt die Kommunen hierbei, die notwendige Koopera-
tion zwischen verschiedenen Akteuren bei Kinderschutzfragen erfolgreich zu gestal-
ten. So wurde die Kooperation und Vernetzung im Themenfeld Kinderschutz und 
Schule durch ein Rahmenkonzept für gemeinsame Veranstaltungen im Jahre 2012 
und 2013 weiter vorangebracht. Die Rückmeldungen der Fachpraxis liefern auch hier 
Anhaltspunkte, die das Land im Rahmen seiner Aufgaben zur Qualitätsentwicklung  
im Kinderschutz an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule berücksichtigen wird. 
 
Zudem begleitet und unterstützt das Land die Kommunen und ihre Kooperations-
partner bei der Umsetzung von Modellprojekten und in der Praxisentwicklung. Als 
Beispiel ist hier ein von den Jugendämtern der Landkreise Pinneberg und Steinburg 
und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Elmshorn erarbeitetes Projekt zu 
nennen. Gemeinsam wurde hier ein innovatives Konzept zur kooperativen und inter-
disziplinären Abstimmung von Hilfen bei Kindern und Jugendlichen entwickelt, bei 
denen sowohl ein Unterstützungsbedarf gemäß SGVB VIII als auch ein psychiatrisch 
psychotherapeutischer Behandlungsbedarf vorliegt.  
Genannt sei auch das Projekt „Konzepte zur Personalentwicklung im ASD – Entwick-
lung, Erprobung und Evaluation“, an dem mit Unterstützung durch das MSGFG die 
vier kreisfreien Städte Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster sowie der Kreis Ost-
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holstein teilnahmen. Die daraus folgenden wertvollen Hinweise für die Fachpraxis 
werden in Kürze beim Deutschen Verein veröffentlicht werden. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 kommt der 
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe (§§ 79/79a SGB VIII), insbeson-
dere im Kinderschutz, noch größere Bedeutung zu.  
Das MSGFG hatte infolgedessen bereits Ende 2012 mit den Planungen für ein Vier-
Module-Programm61 begonnen, um die Fortbildung und Qualifizierung im Kinder-
schutz in Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden und dem landeswei-
ten Fachforum Kinderschutz konzeptionell neu auszurichten und zu bündeln, um so 
Steuerungsimpulse für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz zu geben.  
Das Programm, das im Jahre 2013 mit der Veranstaltung „Aus Erfahrungen lernen im 
Kinderschutz – besondere Herausforderungen in schwierigen Kinderschutzfällen“ 
begann, wird in den Jahren 2014 und 2015 fortgesetzt. Es richtet sich sowohl an Mit-
arbeitende von öffentlichen als auch freien Trägern der Jugendhilfe sowie an die in § 
81 SGB VIII genannten Professionen. Ziel ist es, den Bogen zu spannen von rein 
fachlichen Fort- und Weiterbildungen (Seminare für Fachkräfte zum Fallverstehen, 
Fortbildungen in Bezug auf die Aufarbeitung schwieriger Kinderschutzfälle, Fortbil-
dungen zum Thema Krisenmanagement für Leitungskräfte) hin zu Veranstaltungen 
bei denen die Verbesserung von Vernetzungs- und Kooperationsbeziehungen im 
Vordergrund steht. 
Die Ergebnisse des Expertenworkshops im Rahmen dieser Berichterstattung bestäti-
gen, dass das Land gerade mit diesem Vier-Module-Programm  zur Fortbildung und 
Qualifizierung der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe einen wichtigen 
Schritt in die richtige Richtung getan hat. So kann gemeinsam mit den freien und öf-
fentlichen Trägern der Jugendhilfe zur weiteren Qualitätsentwicklung und –sicherung 
der Kinderschutzarbeit beizutragen werden. Die fachlichen Erkenntnisse  und die 
Rückmeldungen aus der Fachpraxis zu den Fortbildungsinhalten der einzelnen Mo-
dule dieses Programms werden Grundlage für die weitere Ausgestaltung der Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen des Landes im Kinderschutz sein.   
 
Die dargestellten Maßnahmen, Projekte und Planungen verdeutlichen das Engage-
ment des Landes bei der Umsetzung seiner ganzheitlichen Kinderschutzstrategie. 
Die Qualitätsentwicklung in den erzieherischen Hilfen ist hierbei ein wichtiges Hand-
lungsfeld bei dem freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe im Interesse der Ge-
währleistung des Kindeswohls zusammenwirken. Das Land wird sein Engagement in 
diesem Bereich weiter intensivieren. 
  

                                            
61 s. Anhang 
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Kinderschutz zwischen Hilfe und Kontrolle 
Prof. Dr. Christian Schrapper 
 
Qualitätsentwicklung in der Praxis 
Kreis Dithmarschen 
 
Fortbildungsprogramm im Kinderschutz 
4-Module-Programm 
MSGFG   

 
 
 
 
 



 

 

Workshop im Rahmen der fachlichen Erarbeitung des B erichtes der 
Landesregierung „Wirksamkeit ambulanter Hilfen bei Kindeswohlgefährdung“  

18.11.2013, 10.00 bis 16.00 Uhr, Hotel Atlantic Kie l 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
Zeit  TOP Inhalt und Form  

 
10.00 Uhr  

 
Begrüßung  
- Dr. Susann Burchardt 

(MSGFG) 
- Christine Gerber 

(Moderatorin, Deutsches 
Jugendinstitut e.V.) 

 
Darstellung von Hintergrund 
und Ziel des Workshops sowie 
Erläuterung der Fragestellung 

 
10.15 Uhr  

 
1. Was ist „Wirksamkeit“ in 
der Jugendhilfe im Kontext 
von Kindeswohlgefährdung? 
Dr. Heinz Kindler, Deutsches 
Jugendinstitut München 

 
Aufzeigen der Komplexität und 
Mehrdimensionalität des 
Wirksamkeitsbegriffes 
insbesondere in sozialen 
Handlungsfeldern wie dem 
Kinderschutz 

 
Grundlagenvortrag 

 
10.45 Uhr  

 
2. Strukturwandel im ASD – 
Welche Auswirkungen auf 
Hilfeformentscheidungen 
und Hilfeprozesse?  
Prof. Dr. Gissel-Palkovich, 
Fachhochschule Kiel 

 
Darstellung struktureller 
Veränderungen in den ASDs, 
Ursachen, Merkmale des 
Wandels und Konsequenzen 
für die Hilfeprozesse in den 
ASDs 

 
Vortrag + Diskussion 

11.45 Uhr bis  
12.00 Kaffeepause  

 
12.00 Uhr  

 
3. Ambulante Hilfeformen - 
Kinderschutz zwischen Hilfe 
und Kontrolle  
Prof. Dr. Christian Schrapper, 
Universität Koblenz-Landau 

 
Darstellung von Ambivalenzen 
in ambulanten Hilfeprozessen 
zwischen Jugendamt und 
freien Trägern und 
Konsequenzen für den 
Kinderschutz 

 
Vortrag + Diskussion 

13.00 bis  



 

 

 

13.45 Uhr Mittagspause  
13.45 4. Qualitätssicherung  in der  

Praxis  
Landkreis Dithmarschen 
Rainer Meissner, Fachstelle 
struktureller Kinderschutz 

 
Axel Barde, Jugendamt 
Dithmarschen, Regionalteam 
Heide 

 
Frederik Näher, kjhv 
Dithmarschen 

 
Problemorientierte 
gemeinsame Darstellung von 
Verfahren, Prozessen und 
Zusammenarbeit im Rahmen 
der Gewährung ambulanter 
Hilfen bei KWG durch 
öffentlichen und freien Träger + 
Diskussion 

14.45 Uhr  5. Erarbeitung Statements  
aller 
Diskussionsteilnehmer/innen 
zur Beantwortung der 
Leitfrage  

Grundlage für qualitative 
Aussagen/Antworten zur 
Workshopfragestellung 

 
Erarbeitung von zentralen 
Aussagen zur Beantwortung 
der Leitfrage des Workshops 

15.45 Uhr  Ausklang  bei Kaffee  und  
Kuchen  

 

Ca. 16.00 Uhr  Ende   

 



 

 

Liste Teilnehmende 

 

Experten/innen-Workshop „Wirksamkeit ambulanter Hilfen bei 

Kindeswohlgefährdung“ 18.11.2013, Kiel 

 

Lfd. 

Nr. 

Teilnehmer/in; Institution 

1 Axel Barde 

Jugendamt Dithmarschen 

2 Anselm Brößkamp 

Allgemeiner Sozialer Dienst Plön 

3 Dr. Susann Burchardt 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 

4 Manuel Florian 

Kinderschutz-Zentrum Kiel 

5 Christine Gerber 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

6 Prof. Dr. Ingrid Gissel-Palkovich, 

Fachhochschule Kiel 

7 Bernd Heinemann 

Deutscher Kinderschutzbund e.V. Segeberg 

8 Tanja Heinrich 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 

9 Torsten Heinzel 

SOS Kinderdorf Schleswig-Holstein 

10 Irene Johns 

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 

11 Rüdiger Jung 

Jugendamtsleitung Herzogtum-Lauenburg 

12 Dr. Heinz Kindler 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

13 Petra Kohnke 

Ambulante Hilfen Plön, KJSH Stiftung 

14 Martin Liegmann 

Deutscher Kinderschutzbund e.V. Ostholstein 

15 Rainer Meissner 

Jugendamt Dithmarschen 

16 Frederik Näher 

kjhv Dithmarschen 

17 Michael Rapson 

SOS Kinderdorf Schleswig-Holstein 

18 Peter Schoch 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 

19 Prof. Dr. Christian Schrapper 

Universität Koblenz-Landau 

20 Annette Stabenow 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 

21 Karen Welz-Nettlau 

Jugendamt Flensburg 
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n
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e
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